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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Beschreibung der Planung 

Nördlich der Ortschaft Hanstedt ist auf einer als Acker, als Anbaufläche von Ge-

hölzen (gartenbauliche Kulturen) und Wald genutzten Fläche die Errichtung ei-

nes Solarparks durch die Firma Suncatcher Engineering GmbH aus Berlin ge-

plant, womit zum Ausbau der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien bei-

getragen werden soll. 

Mit Beschluss des Gesetzes zum beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 

Energien vom 08.07.2022 erfolgte auch eine Änderung und Anpassung des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Durch das EEG werden u. a. die Errich-

tung, der Betrieb und die Vergütung von Photovoltaikanlagen geregelt. Es stellt 

damit eine Grundlage für die Auswahl möglicher Standorte dar. Die Errichtung 

und der Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien liegt, bis die Stromer-

zeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, im überragenden öf-

fentlichen Interesse (§ 2 EEG 2023). 

Gem. § 1 Abs. 2 EEG 2023 soll bis 2030 der Anteil des aus erneuerbaren Ener-

gien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch 80 % betragen. Langfristig 

wird eine nachhaltige und nahezu treibhausgasneutrale Stromerzeugung ange-

strebt.  

Das Land Niedersachsen hat im Niedersächsischen Klimagesetz weitere Klima-

ziele formuliert. So soll bis zum Jahr 2040 der Energie- und Wasserstoffbedarf 

durch die Erzeugung von Strom durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen (FF-PV-

Anlagen) auf mind. 0,5 % der Landesfläche bis 2033 und bis 2035 die Realisie-

rung von mind. 15 GW installierter Leistung zur Erzeugung von Strom durch 

Freiflächenanlagen bilanziell gedeckt werden (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 NKlimaG).  

Die Gemeinde möchte einen Beitrag zur treibhausgasneutralen Energieerzeu-

gung und dadurch auch zum Klimaschutz in Verantwortung gegenüber künfti-

gen Generationen leisten und unterstützt dieses Vorhaben. 

Im Plangebiet ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. 

Zukünftig soll auf einem Großteil der Fläche Strom aus solarer Strahlungsener-

gie gewonnen werden. Geplant ist die Errichtung eines Solarparks mit einer An-

lagenleistung von ca. 9.374 kWp.  
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Die geplante Anlage besteht aus reihig angeordneten, aufgeständerten, nicht 

beweglichen Solarmodulen. Sie werden voraussichtlich in südlicher Ausrichtung 

platziert.  

Die Module werden auf Gestellen in einem fest definierten Winkel (ca. 15°) zur 

Sonne angeordnet und aufgeständert. Die Stahl- bzw. Aluminiumgestelle wer-

den in den unbefestigten vorhandenen Untergrund gerammt. Hierdurch wird der 

Versiegelungsgrad im Plangebiet auf ein Minimum begrenzt.  

Zu den innerhalb des Plangebiets und dessen Umgebung vorhandenen Wald-

flächen wird ein entsprechender Abstand vorgesehen. Auch zu dem innerhalb 

des Plangebiets verlaufenden verrohrten Graben und der unterirdischen Gaslei-

tung werden entsprechende Abstände eingehalten. Die im Plangebiet vorhan-

dene Waldfläche soll erhalten bleiben. 

1.2 Für die Umweltprüfung maßgebliche Festsetzungen der Bauleitpla-
nung 

1.2.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Flächen, auf denen Solarmodule der Freiflächen-PV-Anlage errichtet wer-

den sollen, werden als sonstige Sondergebiete gem. § 11 Baunutzungsverord-

nung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung Solar festgesetzt. Sie dienen der 

Stromerzeugung durch Photovoltaik. 

Neben der Aufstellung von Solarmodulen sollen die Flächen in den sonstigen 

Sondergebieten auch landwirtschaftlich nutzbar sein, z. B. für die erforderliche 

Mahd oder Schafbeweidung.  

Die im Norden des Plangebiets vorhandene Waldfläche wird im Bebauungsplan 

als Waldfläche festgesetzt. Sie soll als solche erhalten bleiben. 

Zulässig sind bauliche Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie ein-

schließlich Nebenanlagen und notwendige Betriebseinrichtungen, wie Wechsel-

richter, Trafostationen, Leitungen, Zuwegungen, Kameramasten und Einfriedun-

gen dienen. 

Nach Ende der Photovoltaiknutzung sind die erforderlichen baulichen und tech-

nischen Anlagen rückstandslos zu entfernen. Eine Sicherung des Rückbaus 

wird über einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde Breddorf geregelt.  
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1.2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird vorliegend durch die maximal zulässige 

Höhe baulicher Anlagen und in Form der Festsetzung einer maximalen Grund-

fläche (GR) und in Form der Festsetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) gere-

gelt. Innerhalb des Sondergebiets „Solar“ wird die maximal zulässige Versiege-
lung entweder über eine Grundflächenzahl (GRZ) (Bauliche Anlagen oberhalb 

der Geländeoberfläche in Form von in den Luftraum hineinragenden Bauteile) 

oder über eine maximale Grundfläche (GR) (tatsächliche Bodenversiegelung) 

als absolute Zahl festgesetzt.  

Die Festsetzung einer maximal zulässigen Grundfläche soll dazu dienen, die 

tatsächliche und unmittelbare Inanspruchnahme von Boden mit den entspre-

chenden Auswirkungen auf die Bodenentwicklung und die Grundwasserneubil-

dung weitestgehend auf notwendige Fundamente und Bodenverankerungen so-

wie die technischen Nebenanlagen zu reduzieren.  

Die Rammpfosten bestehen aus schlanken Profilen, sodass mit diesen voraus-

sichtlich lediglich eine Fläche von ca. 22 m² versiegelt wird. Hinzu kommen vo-

raussichtlich ca. 168 m² versiegelte Fläche für die notwendigen Trafo-Häus-

chen, ca. 170 m² Fläche für Löschwasserkissen sowie ca. 1.511 m² versiegelte 

Fläche zur Herstellung der erforderlichen Zuwegung. Es wird voraussichtlich 

eine Versiegelung von insgesamt ca. 1.871 m² für die Verwirklichung des Vor-

habens erforderlich. 

Da es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, sondern einen 

Angebotsplan handelt, wird gem. § 16 Abs. 2 BauNVO die maximal zulässige 

Grundfläche (GR) auf 2.000 m² festgesetzt. So bleiben Spielräume, um ggf. 

nachträglich hinzukommende notwendige Flächenversiegelungen abzudecken. 

Für die Ermittlung der GRZ nach § 19 Abs. 2 BauNVO sind jedoch nicht allein 

die durch die Pfosten versiegelten Flächen maßgeblich, sondern es sind alle 

überbauten, d. h. auch die unversiegelten, lediglich durch die Solarmodule 

überstellten Flächen, die nicht mit einer effektiven Bodenversiegelung verbun-

den sind, bei der Berechnung der Grundflächenzahl einzubeziehen. 

Bauartbedingt wird es eine Überbauung der Fläche durch in den Luftraum ra-

gende Bauteile (überstellte Fläche) geben. Die in den Luftraum ragenden Teile 

der PV-Anlage haben jedoch deutlich geringere Auswirkungen auf den Boden-

schutz als tatsächliche und unmittelbare Bodenversiegelungen.  
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Insgesamt wird durch die Module eine Fläche von ca. 4,08 ha überdeckt. Die 

tatsächliche Flächenversiegelung durch die Aufständerung fällt deutlich gerin-

ger aus. Daher nimmt die Gemeinde die Möglichkeit in Anspruch, die Über-

schreitung der festgesetzten Grundfläche für eben solche Anlagenbestandteile 

gesondert zu regeln und dabei eine abschließende Obergrenze für Bodenüber-

deckungen festzulegen. 

Hinzu kommen weitere bei der Ermittlung der GRZ zu berücksichtigende Flä-

chen für die erforderlichen Nebenanlagen, wie z. B. die Trafostationen.  

Es wird daher festgesetzt, dass gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO bauliche An-

lagen oberhalb der Geländeoberfläche in Form von in den Luftraum hineinra-

genden Bauteilen, welche mit keiner Bodenversiegelung verbunden sind, die 

zulässige Grundfläche bis zu einer Grundflächenzahl von max. 0,5 0,7 über-

schreiten dürfen. Die festgesetzte GRZ bildet die Obergrenze. 

Bei einer Sondergebietsgröße von 69.893 m² und einer GRZ von 0,7 ist eine 

Versiegelung bzw. Überdeckung von maximal ca. 48.925 m² zulässig. 

Dies schließt neben der durch die Rammpfosten und Trafohäuschen versiegel-

ten Flächen, die von den Modulen überdeckte Fläche ein. Geplant ist eine Flä-

chenüberdeckung von etwa 40.842 m², sodass, da es sich um eine Angebots-

planung und keinen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt, noch ein klei-

ner Puffer verbleibt. 

Durch die Anpassung der Sondergebietsfläche in Folge des Einfügens der 

SPE-Fläche nach dem Scoping wurde eine Erhöhung der zulässigen GRZ er-

forderlich, da nur der als Bauland ausgewiesene Teil des Baugrundstücks zur 

Berechnung der GRZ herangezogen werden kann. Die zulässige überdeckte 

Fläche erhöht sich durch die Erhöhung der GRZ nicht, da sich die Sonderge-

bietsfläche verkleinert hat. Die zulässige Überdeckung beträgt weiterhin weni-

ger als 50.000 m². 

Um im Plangebiet eine durchgehende Vegetation und vorliegend auch eine Be-

weidung mit Schafen zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass der Abstand der 

Solarmodule über der Geländeoberfläche mindestens 0,80 m betragen muss.  

Um negative Fernwirkung soweit möglich auszuschließen, wird festgesetzt, 

dass die Gesamthöhe baulicher Anlagen höchstens 4,50 m betragen darf. Für 

technische Anlagen zur Überwachung (z. B. Masten) ist eine Überschreitung 

der festgelegten Maximalhöhe bis zu einer Gesamthöhe von 8,00 m zulässig. 
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Zwischen den Modulreihen sind Abstände von mind. 2,50 m vorzusehen, um 

ausreichend Freiflächen für die Regenwasserversickerung vorzuhalten. 

1.2.3 Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch die ge-

setzten Baugrenzen ausgewiesen. Die Fläche innerhalb der Baugrenzen, die 

mit Solarmodulen überstellt werden kann, hat eine Größe von 64.700 m². 

Im Norden verläuft die Baugrenze in einem Abstand von 30 m zur im Bebau-

ungsplan festgesetzten Waldfläche. Entlang der nordwestlichen Grenze des 

Geltungsbereichs verläuft die Baugrenze ebenfalls in einem Abstand von 30 m 

zur nordwestlich des Plangebiets vorhandenen Waldfläche. Die westliche Bau-

grenze hält einen Abstand von 6 m zur Grenze des Geltungsbereichs.  

Auch zur südlich des Plangebiets gelegenen Waldfläche hält die Baugrenze ei-

nen Abstand von 30 m. Die Sondergebietsfläche wird nicht unmittelbar an den 

Wald herangeführt. Es erfolgt im Bereich des Waldabstandes die Festsetzung 

von SPE-Flächen. 

Im südlichen Bereich des Plangebiets verläuft eine unterirdische Gasleitung, zu 

der die Baugrenze einen Abstand von 6 m hält.  

Im östlichen Teil des Plangebiets verläuft ein verrohrter Graben. Zu diesem hält 

die Baugrenze einen Abstand von 2 m. Der nordwestliche Teil der Baugrenze 

verläuft in einem Abstand von 8 m zur Grenze des Geltungsbereichs. 

1.2.4 Bauweise 

Die einzelnen Photovoltaikmodule werden in der Photovoltaikfreiflächenanlage 

aneinandergereiht und erreichen im Verbund Längen von über 50 m. Zur Reali-

sierung der geplanten Nutzung wird daher eine sogenannte abweichende Bau-

weise (a) festgesetzt, in welcher gem. § 22 Abs. 4 BauNVO bauliche Anlagen 

mit über 50 m Länge zulässig sind. Der Abstand zwischen den Modulreihen be-

trägt 2,50 m. 

1.2.5 Einfriedung 

Die Errichtung eines Solarparks ist mit einem erheblichen Investitionseinsatz 

verbunden. Der Solarpark ist daher vor Diebstahl, Vandalismus etc. zu 
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schützen. Auch Versicherungen fordern einen entsprechenden Schutz und eine 

Zugangsbegrenzung auf den für Wartung, Betrieb und ggf. Sicherung erforderli-

chen Personenkreis. Zur Sicherung der Anlage wird der Anlagenbereich einge-

zäunt. Aus diesem Grund wird in den sonstigen Sondergebieten die Art der Ein-

friedung abweichend von den Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ge-

sondert geregelt. 

Es wird festgesetzt, dass Einfriedungen nur als Hecke oder als durchlässiger 

Zaun ohne Sockelmauer zulässig sind. Die Höhe des Zauns darf im Plangebiet 

maximal 2,50 m betragen. Zulässig sind nur Zäune in der Farbe Grün. Damit 

Kleinsäuger das Gelände queren können, wird für den Zaun eine Höhe der Un-

terkante von mindestens 15 cm über Geländeoberfläche festgesetzt. Alternativ 

sind Zäune ohne Bodenabstand zulässig, wenn im Abstand von höchstens 

50 m Querungshilfen für Kleintiere in Form von Rohren (Länge mind. 30 cm, 

Durchmesser mind. 20 cm) eingerichtet werden.  

1.2.6 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von Westen über eine Zuwegung zum 

bereits ausgebauten Löhweg. Ein Ausbau von öffentlichen Straßen ist nicht er-

forderlich. Die interne Erschließung der Solarmodule erfolgt über die als Son-

dergebiet festgesetzte Fläche. Die innere Erschließung obliegt dem Vorhaben-

träger und ist innerhalb der SO-Flächen zulässig. Im Plangebiet sind ausrei-

chende Fahrgassen und Aufstellflächen für die Feuerwehr gem. DIN 14090 frei-

zuhalten. 

1.2.7 Grünordnerische Festsetzungen 

Die Grünlandfläche innerhalb der Sondergebietsfläche ist mit einem artenrei-

chen regionalen Saatgut (z. B. Mischung Solarpark von Rieger-Hofmann) anzu-

säen. Sie ist dauerhaft extensiv zu pflegen und zu erhalten.  

Die Wiese ist einmal jährlich im Herbst zu mähen. Alternativ ist eine Beweidung 

durch Schafe oder Ziegen zulässig. Die Mahd muss zeitlich so erfolgen, dass 

zuvor ein Abblühen der Blühpflanzen möglich ist.  

Unzulässig sind Pflegeumbrüche, Walzen, Abschleppen, Striegeln und der Ein-

satz von Pflanzenschutz- (Insektizide, Fungizide, Herbizide und Wuchsstoffe) 

und Düngemitteln (mineralischer und organischer Dünger einschl. Gülle oder 

Klärschlamm) sowie der Einsatz von Saugmähern. 
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Aufkommende Neophyten (z. B. Indisches Springkraut, Herkulesstaude, Kana-

dische Goldrute, Japanischer Knöterich) sind auf der gesamten Fläche frühzei-

tig zu beseitigen. 

Ein Teil der für den Eingriff erforderlichen Kompensation soll innerhalb des 

Plangebiets, jedoch außerhalb der Sondergebietsflächen erfolgen. Dazu wer-

den im nördlichen und südlichen Teil des Plangebiets jeweils eine Fläche für 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft (SPE-Fläche) ausgewiesen (vgl. Kapitel 7.3). 

1.2.8 Ver- und Entsorgung 

Verkabelungen sind erforderlich, um die erzeugte Energie abzutransportieren. 

Diese Kabel werden entlang der Reihen an der Unterseite der Module, im Übri-

gen unterirdisch verlegt. Eine Verlegung von Erdkabeln zur Ableitung ist daher 

im gesamten sonstigen Sondergebiet zulässig.  

Innerhalb des Plangebiets werden voraussichtlich drei Trafohäuschen errichtet. 

Der produzierte Strom wird in das öffentliche Netz der EWE Netz GmbH einge-

speist, der Einspeisepunkt befindet sich unmittelbar westlich des Plangebiets im 

Löhweg.  

Zwischen den Modulreihen sind ausreichend breite Abstände vorgesehen, zwi-

schen denen das anfallende Niederschlagswasser auf den Flächen natürlich 

versickern kann. Das im gesamten Plangebiet anfallende Niederschlagswasser 

wird weiterhin dem Boden- und Wasserhaushalt zugeführt und der natürliche 

Wasserkreislauf nicht beeinträchtigt. Im Zuge des geplanten Vorhabens fällt im 

Plangebiet kein Abwasser an. Ein Anschluss an die Trinkwasserversorgung und 

Abwasserentsorgung sind nicht erforderlich.  

Die Module dürfen nur trocken oder mit Wasser ohne Zusatzmittel gereinigt 

werden, damit eine Verunreinigung des Bodens und der Pflanzen unter den Mo-

dulen durch abfließende Flüssigkeiten unterbunden wird. 

Eine Müllentsorgung ist für das Plangebiet nicht erforderlich, da kein Müll pro-

duziert wird. 
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1.2.9 Löschwasserversorgung/Brandschutz 

Anders als Photovoltaikanlagen auf Hausdächern, bei denen die Dachkonstruk-

tion und die Ausbauten darunter meist aus brennbaren Materialien besteht, ha-

ben Freiflächen-PV-Anlagen nur eine sehr geringe Brandlast. 

Sie bestehen in der Regel aus nichtbrennbaren Gestellen, den Solarpaneelen 

und Kabelverbindungen. Als Brandlast sind im Wesentlichen die Kabel anzuse-

hen und ansonsten nur wenige Teile der Solaranlagen. 

Um eine ausreichende Löschwasserversorgung sicherzustellen ist im Plange-

biet die Einrichtung eines Löschwasserkissens vorgesehen. Im Plangebiet sind 

ausreichende Fahrgassen und Aufstellflächen für die Feuerwehr gemäß DIN 

14090 freizuhalten. 

1.2.10 Landwirtschaft 

Das Plangebiet wird zu weiten Teilen ackerbaulich genutzt und befindet sich in-

nerhalb eines im RROP ausgewiesenen Vorbehaltsgebiets für die Landwirt-

schaft. Mit der Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage entfällt diese Nutzung zu 

Gunsten der Erzeugung erneuerbarer Energien. Die Bodenfruchtbarkeit ist in 

diesem Bereich im Nibis ® Kartenserver als mittel angegeben. 

Angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen und Betriebe werden durch die 

Planung in ihrer Nutzbarkeit und Erreichbarkeit nicht beeinträchtigt. Die Inan-

spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wird auf das erforderliche Maß be-

grenzt. 

1.3 Standortwahl 

Die ausgewählte Fläche ist grundsätzlich gut für die Errichtung der Freiflächen-

PV-Anlage geeignet. Es stehen keine Nutzungen und Funktionen entgegen. 

Das Ortsbild wird nicht erheblich beeinträchtigt, da die Fläche bereits gut einge-

grünt ist. Der Netzanschluss ist unmittelbar westlich des Plangebiets in der 

Straße Löhweg vorgesehen. 

Aus ökonomischen Gründen kommt für den Flächeneigentümer ausschließlich 

die Realisierung auf eigenen Flächen in Betracht. 
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1.4 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Fachplä-
nen 

Innerhalb der Fachgesetze sind für die Schutzgüter Ziele und allgemeine 

Grundsätze formuliert, die im Rahmen der Umweltprüfung für dieses Untersu-

chungsgebiet zu berücksichtigen sind: 

• Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere die Eingriffsregelung gemäß 

§ 1a Abs. 3 BauGB sowie die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Be-

lange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Niedersächsisches Natur-

schutzgesetz (NNatSchG), 

• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Niedersächsisches Wassergesetz 

(NWG), 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 

• Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). 

Die Vorgaben/Arbeitshilfen des Landkreises Rotenburg (Wümme), (Lk ROW) 

werden berücksichtigt.  

Die planerischen Vorgaben, die sich für das Gebiet ergeben, werden im Fol-

genden aufgeführt:  

Landesraumordnungsproramm (LROP) Niedersachsen: 

In der zeichnerischen Darstellung des LROP werden keine Aussagen für das 

Plangebiet getroffen. 
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Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)  

In der zeichnerischen Darstellung des RROP 2020 des Landkreises Rotenburg 

(Wümme) wird der Großteil des Plangebiets als Vorbehaltsgebiet für die Land-

wirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenzials dargestellt.  

 

Abbildung 1-1: Ausschnitt des RROP Rotenburg (Wümme) mit ungefährer 
Lage des Vorhabenstandortes (rote Umgrenzung) 
 

Der nördliche Teil des Plangebiets wird als Vorbehaltsgebiet Wald verzeichnet. 

Im südlichen Bereich des Plangebiets verläuft ein Vorranggebiet Rohrfernlei-

tung, hier: Gas. Östlich und südlich des Plangebiets werden ebenfalls auf Teil-

flächen Vorbehaltsgebiete für Wald dargestellt. Westlich befindet sich ein im 

RROP ausgewiesenes Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft.  

Landschaftsrahmenplan Landkreis Rotenburg (Wümme) - Stand 2015 

Folgende Aussagen werden im LRP getätigt: 

Karte 1: Arten und Biotope Nord 

Der Biotoptyp im Vorhabenbereich (innerhalb der Baugrenzen) wird als Bio-

toptyp mit sehr geringer Bedeutung (Wertstufe I) dargestellt. Die unmittelbar 
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nördlich und nordwestlich sowie südlich angrenzenden Biotope werden mit ge-

ringer bis mittlerer Bedeutung (Wertstufen II bis III) bewertet. Im Birken- Kiefern-

wald wird eine kleine Fläche mit einer hohen bis sehr hoher Bedeutung (Wert-

stufe IV bis V) bewertet. Diese Flächen liegen alle außerhalb der Baugrenzen 

bzw. dem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 16. 

 

Abbildung 1-2: Ausschnitt des LRP Rotenburg (Wümme) Karte 1 Nord mit 
ungefährer Lage des Vorhabenstandortes (rote Umgrenzung) 

 
Karte 2: Landschaftsbild Nord 

Die Landschaftsbildeinheit (32 A), in der sich der Vorhabenbereich befindet, 

wird als Landschaftsbildeinheit mit geringer Bedeutung (Wertstufe 1) darge-

stellt. Es handelt sich um eine strukturarme Ackerlandschaft mit großen Acker-

schlägen, einem hohen Anteil an Energiepflanzenanbau mit nur wenig gliedern-

den Gehölzstrukturen. Nördlich des Plangebiets befindet sich ein Teilraum mit 

besonderen Reliefeigenschaften und östlich befindet sich eine Geestkante. 
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Abbildung 1-3: Ausschnitt des LRP Rotenburg (Wümme) Karte 2 Nord mit 
ungefährer Lage des Vorhabenstandortes (rote Umgrenzung) 

 
Karte 3: Boden Nord 

Für den Vorhabenbereich ist für einen kleinen Bereich im Süden ein besonderer 

Boden dargestellt. Es handelt sich um einen kohlenstoffhaltigen Boden mit 

Treibhausgas-Speicherpotential, durch derzeitige Nutzung beeinträchtigt. Die-

ser Bereich liegt südlich der Gasleitung und außerhalb der Baugrenzen und 

wird somit vom Vorhaben nicht berührt. Der nordwestlich dargestellte beson-

dere Boden liegt ebenfalls außerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 

16. 
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Abbildung 1-4: Ausschnitt des LRP Rotenburg (Wümme) Karte 3 Nord mit 
ungefährer Lage des Vorhabenstandortes (rote Umgrenzung) 

 
Karte 4: Wasser Nord 

Im Vorhabenbereich gibt es keine Darstellungen für das Schutzgut Wasser. 

Karte 5: Zielkonzept Nord 

Für den nordwestlich an das Plangebiet angrenzenden Waldbestand wird die 

Zielkategorie Sicherung und überwiegend Verbesserung von Gebieten mit sehr 

hoher und hoher Bedeutung für Arten und Biotope, aber größeren Anteilen an 

Biotoptypen mit geringerer Wertigkeit (Ia) angegeben. Für den Geltungsbereich 

wird die Zielkategorie der Entwicklung und Wiederherstellung in Gebieten mit 

überwiegend geringer Bedeutung für das Landschaftsbild (IV) angegeben. 

 

Abbildung 1-5: Ausschnitt des LRP Rotenburg (Wümme) Karte 5 Nord mit 
ungefährer Lage des Vorhabenstandortes (rote Umgrenzung) 
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Karte 6: Schutzgebiete und Schutzobjekte Nord 

Der nordwestlich an das Plangebiet angrenzende Waldbestand wird als gesetz-

lich geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 24 NNatSchG darge-

stellt. 

Flächennutzungsplan 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Tarmstedt stellt 

für den Großteil der Fläche des Plangebiets Flächen für die Landwirtschaft dar. 

Ein Teil des im Norden des Geltungsbereichs vorhandenen Waldes wird ge-

meinsam mit den nördlich und südlich des Plangebiets gelegenen Waldflächen 

als Waldfläche dargestellt. Westlich entlang des Löhweges wird der Verlauf ei-

ner Stromleitung sowie einer Hauptverkehrsstraße dargestellt.  

Die geplante Nutzung lässt sich nicht aus der bisherigen Darstellung einer land-

wirtschaftlichen Fläche entwickeln, sodass eine Änderung des Flächennut-

zungsplans erforderlich wird. 

 

Abbildung 1-6: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Tarmstedt mit ungefährer Lage des Vorhabenstandortes (rote Umgrenzung) 

 

Potenzialflächenanalyse der Samtgemeinde Tarmstedt 

Um eine Übersicht darüber zu erstellen, welche Flächen nach regionalplaneri-

schen Gesichtspunkten innerhalb der Samtgemeinde (SG) Tarmstedt grund-

sätzlich für eine Belegung mit Freiflächen-Photovoltaik in Frage kommen, hat 

die SG Tarmstedt ein Planungsbüro beauftragt, eine Potenzialflächenanalyse 

zu erstellen. Die Analyse wurde am 28.05.2024 vom Rat der SG Tarmstedt ver-

abschiedet. Die Analyse beinhaltet neben dem herausgearbeiteten 
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Kriterienkatalog eine Karte der Gunst-, Restriktions- und Ausschlussflächen. 

Die Restriktionsflächen werden dabei in Restriktionsflächen I und Restriktions-

flächen II eingeteilt. Die Vorhabenfläche (Sondergebiet Solar) wird in der Flä-

chenkarte für FF-PVA in der Samtgemeinde Tarmstedt (SAMTGEMEINDE TARMS-

TEDT) als Restriktionsflächen II (gelbe Farbe) dargestellt, die Flächen für den 

Wald als Ausschlussflächen (rote Farbe) (siehe nachfolgende Abbildung). 

 

Abbildung 1-7: Auszug aus der Karte der Potenzialflächenanalyse der 
Samtgemeinde Tarmstedt mit ungefährer Lage des Vorhabenstandortes (tür-
kise Umgrenzung) 
 

Die herausgearbeiteten Gunstflächen sind potenziell für die Errichtung von Frei-

flächen-Photovoltaikanlagen geeignet, auf den Ausschlussflächen ist diese Nut-

zung hingegen nicht zulässig. Die Restriktionsflächen I weisen eine bedingte 

Eignung auf, wohingegen sich die Restriktionsflächen II eher nicht für die Er-

richtung von Freiflächen-PV Anlagen eignen. Jedoch wird ergänzend beschrie-

ben, dass in beiden Kategorien der Restriktionsflächen generell eine Einzelfall-

betrachtung notwendig ist, sie können also im Einzelfall überwunden werden. 

Im Rahmen des vorliegenden Umweltberichts ist die Standortwahl zu prüfen 

und gegenüber Alternativstandorten abzuwägen (§ 1 Abs. 7 BauGB). In jedem 

Verfahren mit Planungscharakter hat eine Abwägung und eine Prüfung nahelie-

gender Standortalternativen zu erfolgen. Da die Gemeinde Breddorf die Nut-

zung regenerativer Energien fördern möchte und keine Flächen im Gemeinde-

gebiet vorhanden sind, die die Errichtung von privilegierten FF-PV-Anlagen er-

möglichen, ist auf jeden Fall eine Bauleitplanung erforderlich.  
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2 Abgrenzung des Untersuchungsumfangs und des Untersu-
chungsgebiets 

Bei der Umweltprüfung sind die Wirkungen der durch den vorbereitenden Bau-

leitplan ermöglichten Eingriffsvorhaben auf die Einzelbelange des Natur- und 

Umweltschutzes entsprechend § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu beschreiben und zu be-

werten.  

Der Untersuchungsraum für die Schutzgüter muss mindestens das vom be-

trachteten Bereich des Bebauungsplans voraussichtlich erheblich beeinflusste 

Gebiet (Wirkraum) enthalten. Aufgrund der voraussichtlichen Wirkungen außer-

halb der unmittelbar physisch betroffenen Flächen ist bei der vorliegenden Pla-

nung (Sondergebiet) von einer mittleren Reichweite der Wirkungen auszuge-

hen. 

Auswirkungen geringer bis mittlerer Reichweite können die Schutzgüter 

Mensch, Pflanzen sowie Tiere und deren Lebensräume und auch das Land-

schaftsbild betreffen. Entsprechend wird ein Wirkraum von rd. 200 m Radius um 

den Geltungsbereich betrachtet. Für die Gastvögel wird ein Wirkraum von 

500 m um den Geltungsbereich betrachtet. Bezüglich des Schutzguts Mensch 

wird die umliegende Wohnnutzung betrachtet. Bei den übrigen Schutzgütern 

beschränkt sich die Betrachtung im Wesentlichen auf den Geltungsbereich. 
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3 Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft 

3.1 Allgemeines 

Die Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Zustandes von Natur und 

Landschaft erfolgt gemäß den Vorgaben des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Die 

Grundlage für die Beschreibung des Plangebietes bildet die Biotoptypenkartie-

rung, die durch den IDN im Mai 2025 erfolgte. Des Weiteren wurden Daten des 

Umweltkartenservers Niedersachsen (NIEDERSÄCHSISCHES MINISTERIUM FÜR UM-

WELT, ENERGIE UND KLIMASCHUTZ (MU 2025)) und des LBEG (LANDESAMT FÜR 

BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG 2025)) ausgewertet.  

Die Bewertung erfolgte auf Grundlage des Breuer-Modells von 1994 in seiner 

aktuellen Version von Januar 2006 (BREUER, W. 2006).  

Das Breuer-Modell sieht für das Schutzgut Pflanzen und Tiere eine fünfstufige 

Werteskala (I bis V) vor, die übrigen Schutzgüter werden mit einer dreistufigen 

Werteskala bewertet (1 bis 3). 

Tabelle 3-1: Wertstufen nach Breuer 

Wertstufe V/3 Schutzgüter von besonderer Bedeutung 

Wertstufe IV Schutzgüter von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 

Wertstufe III/2 Schutzgüter von allgemeiner Bedeutung 

Wertstufe II Schutzgüter von allgemeiner bis geringer Bedeutung 

Wertstufe I/1 Schutzgüter von geringer Bedeutung 

 

3.2 Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

3.2.1 Wohn- und Wohnumfeldfunktion 

Bestand 

Das Planungsgebiet weist aufgrund der Ackernutzung selbst keine Wohnfeld-

funktion auf. Schützenswerte Wohnnutzungen liegen in der Umgebung des 

Plangebietes nicht vor, eine Biogasanlage befindet sich in ca. 450 m Entfernung 

südwestlich des Vorhabengebietes. Weitere Hofstellen befinden sich südöstli-

che des Vorhabengebietes in einer Entfernung von ca. 800 m. 
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Besonders schützenswerte Nutzungen wie z. B. Krankenhäuser oder Schulen 

befinden sich nicht im direkt betroffenen Umfeld der Planung. Der nächstgele-

gene Kindergarten befinden sich in der rd. 1,0 km entfernten Gemeinde Bred-

dorf, die nächstgelegene Schule liegt ca. 6 km südlich in der Gemeinde Tarm-

stedt. 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Immissionsschutzes 

als Bestandteil der Belange des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

zu berücksichtigen. Vorliegend sind im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu 

erwartende Beeinträchtigungen zu ermitteln und es ist zu klären, inwieweit ggf. 

Schutzmaßnahmen zu treffen sind. Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die 

Planung mit umliegenden, ggf. schützenswerten Nutzungen verträglich ist. 

3.2.2 Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten 

Die Fläche wird bereits durch vorhandene Baum- und Strauchstrukturen entlang 

der östlichen und westlichen Grenze des Geltungsbereichs zur freien Land-

schaft hin abgegrenzt. Südlich und nördlich grenzen Waldbestände den Gel-

tungsbereich ab. Der Vorhabenbereich wird nördlich und östlich von Wegen be-

grenzt, die der landschaftsgebundenen Erholung dienen. 

3.2.3 Vorbelastungen 

Die nächstgelegene Wohnnutzung liegt südlich in ca. 800 m Entfernung. Hier 

besteht hinsichtlich Lärms durch die von Nord- nach Süd verlaufenden Kreis-

straße eine Vorbelastung. In der Umgebung des Plangebietes befinden sich ei-

nige landwirtschaftlichen Betriebe. Ca. 0,45 km südwestlich befindet sich eine 

Biogasanlage.  

Bewertung 

Das direkte Umfeld des Plangebiets hat aufgrund der vorhandenen Wirtschafts-

wege eine Bedeutung für die menschliche Erholung. Das Plangebiet selbst ist 

nicht der Allgemeinheit zugänglich. Es besitzt eine für die Region typische Aus-

prägung an landwirtschaftlichen Nutzflächen, mit strukturierenden Gehölzrei-

hen. Eine Bedeutung für die Sicherung von Wohnnutzung oder Arbeitsplätzen 

kann nicht erkannt werden. Dem Schutzgut kommt eine allgemeine Bedeu-

tung (WS 2) zu.  
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Es ist von keiner Störung der Wohnbevölkerung durch die geplante FF-PV-An-

lage auszugehen. 

3.3 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

3.3.1 Biotoptypen 

Bestand  

Der Vorhabenstandort ist in der landesweiten Biotopkartierung nicht erfasst (MU 

2025). Nordwestlich der Vorhabenfläche ist eine Waldfläche als für den Natur-

schutz wertvoller Bereich kartiert worden (UMWELTKARTEN NIEDERSACHSEN 

(2025)). Die genannten Biotoptypen sind:  

• Pfeifengras-Degenerationsstadien (MPa) 

• Gebüsch-Degenerationsstadien (MPc) 

• Regenerierende Torfstiche mit Schwingrasen-Gesellschaften der 

Oxycocco-Sphagnetea 

• Kalk- und nährstoffarme Niedermoore und (Quell-) Sümpfe (i. d. R. torf-

moosreich) (NSa) 

• Birken- und Kiefernwälder auf entwässertem Hoch- und Niedermoor 

(ohne Torfmoos) (WYc) 

Am Vorhabenstandort wurde im Mai 2025 eine Biotop- und Nutzungstypenkar-

tierung durch den IDN nach DRACHENFELS (2024) durchgeführt. In nachfolgen-

der Tabelle sind die im UG festgestellten Biotoptypen (bis zur dritten Hierarchie-

stufe) mit Kennzeichnung der Biotoptypen, die grundsätzlich oder in bestimmten 

Ausprägungen nach § 30 BNatSchG/§24 NNatSchG geschützt sind, aufgeführt 

(vgl. auch Anlage 2).  

Die Biotoptypen wurden den fünf Wertstufen (WS) nach DRACHENFELS, O. V. 

(2024) zugeordnet, denen die Bewertungskriterien Regenerationsfähigkeit, Sel-

tenheit, Gefährdungsgrad und Naturnähe zugrunde liegen: 

Wertstufe V: herausragende Bedeutung 

Wertstufe IV: besondere Bedeutung 
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Wertstufe III: allgemeine Bedeutung 

Wertstufe II: geringe Bedeutung 

Wertstufe I: sehr geringe Bedeutung 

Es sind Biotoptypen mit Wertstufen von geringer (WS I) bis besondere Bedeu-

tung (WS V) im UG vertreten.  

Tabelle 3-2: Biotoptypen 

Nummer Kürzel Biotoptyp § Regene-

rations- 

fähigkeit 

Wert- 

stufe 

nach 

DRA-

CHEN-

FELS 

(2024) 

1  WÄLDER    

1.15 WV Birken- und Kiefernwald entwässerter 
Moore 

   

1.15.3 WVS Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald  (**) III 

1.21 WX Sonstiger Laubforst    

1.21.1 WXH Laubforst einheimischen Arten  (**/*) III (II) 

1.22 WZ Sonstiger Nadelforst    

1.22.2 WZK Kiefernforst - (**/*) III (II) 

2  GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE    

2.10.1 HFS Strauchhecke (§ü) * (IV) III 

2.10.2 HFM Strauch-Baumhecke (§ü) ** (IV) III 

4  BINNENGEWÄSSER    

4.13 FG Graben    

4.13.7 FGZu Sonstiger vegetationsarmer Graben, zeit-
weise trockenfallend 

- (*) II 

10.4 UH Halbruderale Gras- und Staudenflur    

10.4.2 UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mitt-
lerer Standorte 

- (*) III (II) 

10.4.3 UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur tro-
ckener Standorte 

- (*) III (II) 

11  ACKER UND GARTENBAUBIOTOPE    

11.1 A Acker    

11.1.1 AS Sandacker - - I 

11.3 EB Sonstige Gehölzkultur    

11.3.4 EBS Sonstige Anbaufläche von Gehölzen   I 

11.5 EL Landwirtschaftliche Lagerfläche   I 

13  GEBÄUDE, VERKEHRS- UND 
INDUSTRIEFLÄCHEN 

   

13.1 OV Verkehrsfläche    
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13.1.1 
 

OVS/ 
 

Straße 
 

- - I 

13.1.11 
 

OVW/ 
 

Weg 
 

- - I 
 

Erläuterungen der in der Tabelle verwendeten Abkürzungen: 

Schutzstatus 

§   = nach § 30 BNatSchG geschützter Biotop 

RL = Rote Liste/Gesamteinstufung Gehfährdung: 

0 vollständig vernichtet oder verschollen (kein aktueller Nachweis)  
1 von vollständiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeinträchtigt  
2 stark gefährdet bzw. stark beeinträchtigt  
3 gefährdet bzw. beeinträchtigt  
R potenziell aufgrund von Seltenheit gefährdet  
* nicht landesweit gefährdet, aber teilweise schutzwürdig  
d entwicklungsbedürftiges Degenerationsstadium ; (d) trifft nur auf einen Teil der Ausprägun-
gen zu  
.  Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe  
(v.a. nicht schutzwürdige Biotoptypen der Wertstufen I und II)  
Wertstufe: 

V von besonderer Bedeutung 
IV von besonderer bis allgemeiner Bedeutung 
III von allgemeiner Bedeutung 
II von allgemeiner bis geringer Bedeutung 
I von geringer Bedeutung 
( ) Wertstufen besonders guter bzw. schlechter Ausprägungen 
E Bei Baum- und Strauchbeständen ist für beseitigte Bestände Ersatz in entsprechender Art, 
Zahl und ggf. Länge zu schaffen (Verzicht auf Wertstufen). Sind sie Strukturelemente flächig ausge-
prägter Biotope, so gilt zusätzlich deren Wert (z. B. Einzelbäume in Heiden). 
. keine Einstufung (insbesondere Biotoptypen der Wertstufen I und II) 
 

 

Zum Zeitpunkt der Kartierung war auf der nördlichen Ackerfläche Mais ange-

baut. Zwischen der Ackerfläche und der Spargelanbaufläche befindet sich eine 

sonstige Anbaufläche von Gehölzen für die Produktion von Weidenruten (vgl. 

nachfolgende Abbildungen). Bei den gartenbaulichen Kulturen handelt es sich 

um verschiedene Weidenarten (z. B. Reif-Weide Salix daphnoides, Amur-Weide 

Salix udensis). An der südlichen Planungsgrenze, außerhalb der Baugrenze, 

werden ebenfalls Gehölze zu gartenbaulichen Zwecken angebaut (verschie-

dene Weidenarten und verschieden Stechpalmenarten mit panaschierten Blät-

tern). Die Spargelkultur ist mit einer Folie bedeckt. Der Boden im Bereich der 

Anbauflächen für die Gehölzkulturen ist ebenfalls mit einer schwarzen Folie be-

deckt, um Beikrautaufwuchs zu unterdrücken. Der Maisacker wird durch einen 

Zaun und eine lückige Strauchhecke von der Gehölzanbaufläche getrennt. Zwi-

schen den verschiedenen Kulturen befinden sich Sandwege mit einer halbru-

deralen Gras- und Staudenflur trockener Standorte. 

Ein Vorkommen gefährdeter oder geschützter Pflanzenarten wurde nicht fest-

gestellt. 
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Abbildung 3-1: Maisacker 

 

Abbildung 3-2: Spargelanbaufläche mit Folie 
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Abbildung 3-3: Anbaufläche von Gehölzen – Weiden 

 

 

Abbildung 3-4: Anbaufläche von Gehölzen – Scheinzypressen 
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Abbildung 3-5: Anbaufläche von Gehölzen – Stechpalmen 

 

 

Abbildung 3-6: Fahrwege innerhalb der landwirtschaftlichen Flächen – 
Blickrichtung Süden auf die landwirtschaftliche Lagerfläche 
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Bewertung 

Von nur geringer Bedeutung sind die im Gebiet vorhandenen Äcker sowie die 

Wege. Die Vorhabenfläche ist als Acker entsprechend dem aktuellem Bewer-

tungsschlüssel nach V. DRACHENFELS (2024) der Wertstufe I zuzuordnen. 

Von allgemeiner Bedeutung (Wertstufe III) sind die Wege und Straßen beglei-

tenden Strauch-Baumhecken und die Waldbestände nördlich und südlich des 

Plangebietes sowie die Halbruderale Gras- und Staudenflur im Untersuchungs-

gebiet. 

3.3.2 Tiere 

Am Vorhabenstandort sind keine für die Fauna wertvollen Bereiche erfasst 

(www.umweltkarten-niedersachsen.de). Südwestlich, in rd. 300 m Abstand zum 

Vorhabengebiet, befindet sich die Breddorfer Wiesen/Rummeldeiswiesen, ein 

regional bedeutsamer Bereich für Gastvögel, angegeben sind u. a. folgende 

Vorkommen: Enten, Säger, Reiher, Schwäne und Gänse. Das Gebiet ist zu-

gleich als ein für Brutvögel wertvoller Bereich (Status offen) ausgewiesen. 

Entsprechend den Hinweisen zu einem naturverträglichen Ausbau von FF-PV-

Anlagen (NIEDERSÄCHSISCHER KREISTAG & NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB 

FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (NLT 2023)) erfolgt die 

Festlegung der relevanten Tierarten oder Tierartengruppen biotoptypbezogen. 

Aufgrund des Vorkommens von landwirtschaftlichen Flächen und der Abstim-

mung mit der unteren Naturschutzbehörde erfolgt eine Brut- und Gastvogelkar-

tierung.  

Aufgrund der Habitatausstattung des nordwestlich angrenzenden Waldbestan-

des ist ferner mit dem Vorkommen von Fledermäusen zu rechnen. 

Vorhabenbedingt wurden, mit Ausnahme der Brutvögel und Gastvögel, keine 

faunistischen Kartierungen vorgenommen. Es erfolgt stattdessen eine Abschät-

zung des faunistischen Potenzials auf Grundlage der im Jahr 2025 durchgeführ-

ten Biotop- und Nutzungstypenkartierung. 

  

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
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3.3.2.1 Brutvögel 

Bestand 

Die Kartierung der Brutvögel erfolgte durch Dipl. Biol. Uwe Handke (2025) (vgl. 

Anhang 1), angelehnt an die Methodik von Südbeck et al. (2025) und umfasst 

eine vollständige Bestandserfassung aller Arten, welche in den aktuellen Roten 

Listen bzw. Vorwarnlisten Deutschlands und Niedersachsens eingeordnet wer-

den sowie alle nach dem Bundesartenschutzgesetz als "streng geschützt" gelis-

teten Arten. Die Brutvögel wurden 2025 im 63,5 ha großen Untersuchungsge-

biet und in den direkt angrenzenden Flächen untersucht. Zwischen dem 

21.03.2025 und dem 20.06.2025 wurden acht Begehungen im Untersuchungs-

gebiet durchgeführt. Die Mehrzahl der Begehungen fand in den frühen Morgen-

stunden statt.  

Für die Erfassung der nachtaktiven Arten (Wachtel, Rallen, Eulen) wurden zwei 

Nachtexkursionen durchgeführt. Bei den acht Exkursionen wurden bei den Vo-

gelarten die Brutnachweise und Bruthinweise (balzende Männchen, futtertra-

gende Altvögel etc.) in eine Geländekarte oder im Tablet eingetragen. Am Ende 

der Brutsaison erfolgte dann für diese Arten eine Revierauswertung nach SÜD-

BECK et al. (2005). Bei einigen Vogelarten (z. B. Mittelspecht, Eulen) wurden bei 

der Erfassung auch Klangattrappen eingesetzt. Im Untersuchungsgebiet konn-

ten 2025 insgesamt 40 Brutvogelarten festgestellt werden (vgl. nachfolgende 

Tabelle). Auf der Vorhabenfläche gab es Nachweise von 3 Brutvogelarten (Hei-

delerche, Jagdfasan und Wiesenschafstelze). In der 200 m Pufferzone wurden 

38 Brutvogelarten festgestellt.  

Die häufigsten Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes waren Ringeltaube, 

Blaumeise, Kohlmeise, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Dorngrasmücke, Zaunkö-

nig, Amsel, Rotkehlchen und Buchfink. Dabei handelt es sich mit Ausnahme 

des Haussperlings um in Niedersachsen verbreitete Arten von Gehölzbestän-

den (KRÜGER et al. 2014).  

Insgesamt konnten im Untersuchungsgebiet 10 Brutvogelarten nachgewiesen 

werden, die auf den Roten Listen der gefährdeten Brutvogelarten in Deutsch-

land (RYSLAVY et al. 2020) oder in Niedersachsen stehen (KRÜGER & SANDKÜH-

LER 2022).  
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Tabelle 3-3: Brutreviere im Untersuchungsgebiet (HANDKE 2025) 

 

Bewertung 

Von den gefährdeten Brutvogelarten brütete nur die Heidelerche mit einem 

Paar auf der Vorhabenfläche. Als weitere Bodenbrüter brüteten Jagdfasan und 

Wiesenschafstelze auf der Vorhabenfläche. Während die Wiesenschafstelze 

und der Jagdfasan weit verbreitet sind, steht die Heidelerche in Niedersachsen 

auf der Vorwarnliste (KRÜGER & SANDKÜHLER 2020).  

In den Randbereichen der Feldgehölze und Baumhecken um die Vorhabenflä-

che brüteten die meisten Vogelarten. Hier wurden mit Gelbspötter, Gartengras-

mücke, Star, Trauerschnäpper, Baumpieper, Bluthänfling, Stieglitz und Goldam-

mer auch acht Brutvogelarten festgestellt, die auf der Roten Liste von 

Bundesnatur-

BRD NS/HB schutzgesetz Vorhabenfläche 200m Puffer 500 m Puffer

Jagdfasan Phasianus colchicus §  2 - 3

Ringeltaube Columba palumbus §  8 - 20

Waldschnepfe Scolopax rusticola V § 1

Mäusebussard Buteo buteo §§ 1

Buntspecht Dendrocopus major §  2 - 3

Schwarzspecht Dryocopus martius §§ 1

Eichelhäher Garrulus glandarius § 1

Rabenkrähe Corvus corone §  2 - 3

Tannenmeise Periparus ater §  2 - 3

Sumpfmeise Poecile palustris §  2 - 3 1

Blaumeise Cyanistes caerulus §  8 - 20

Kohlmeise Parus major §  8 - 20

Heidelerche Lulula arborea V V §§ 1

Schwanzmeise Aegithalos caudatus § 1

Fitis Phylloscopus trochilus §  2 - 3

Zilpzalp Phylloscopus collybita §  8 - 20 

Gelbspötter Hippolais icterina V § 1

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla §  8 - 20

Gartengrasmücke Sylvia borin A 3 § 4

Dorngrasmücke Sylvia communis §  8 - 20 

Klappergrasmücke Sylvia curruca § 1

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla §  2 - 3

Wintergoldhähnchen Regulus regulus §  2 - 3

Zaunkönig Troglodytes troglodytes §  8 - 20

Kleiber Sitta  europa §  2 - 3

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla §  2 - 3 

Amsel Turdus merula §  8 - 20 

Misteldrossel Turdus viscivorus §  2 - 3

Singdrossel Turdus philomelos §  4 - 7

Rotkehlchen Erithacus rubecula §  8 - 20

Star Sturnus vulgaris A 3 A 3 § 1

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus § 4

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca § 1

Heckenbraunelle Prunella modularis §  2 - 3

Bachstelze Motacilla alba §  2 - 3

Wiesenschafstelze Motacilla flava § 2  2 - 3

Baumpieper Anthus trivialis V V § 3 1

Haussperling Passer domesticus §  2 - 3

Buchfink Fringilla coelebs §  8 - 20

Kernbeißer Coocothraustes coccothraustes §  2 - 3

Bluthänfling Linaria canabina A 3 A 3 § 1

Stieglitz Carduelis carduelis V § 1

Goldammer Emperiza citrinella V § 4

Artenzahl 3 Arten 38 Arten

Rote Liste BRD nach RYSLAVY et al. (2020), NS/HB nach KRÜGER & SANDKÜHLER (2022)

A 2 = stark gefährdet, A 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste

fett = Arten mit Bestandsaufnahme, einfach = Bestandsschätzung

Bundesnaturschutzgesetz § = besonders geschützte Arten, §§ = streng geschützte Arten 

Rote Liste Brutbestand
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Deutschland oder von Niedersachsen stehen (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, 

RYSLAVY et al. 2020). Die Fluchtdistanz bei baubedingten Störungen wird für 

diese Arten mit maximal 50 m angegeben. Da bei dem Bau der FF-PV-Anlage 

durch die Baustraßen keine Gehölze entfernt werden, sind für diese acht Vogel-

arten kaum erhebliche Auswirkungen durch die FF-PV-Anlage zu erwarten. 

Gemäß BREUER (1994) ist das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

(Bewertungskriterien: Vorkommen gefährdeter Arten) im Vorhabenbereich "von 

allgemeiner Bedeutung“ (Wertstufe 2), da im Planungsgebiet das Vorkommen 
einer potenziell gefährdeten Art (Heidelerche) nachgewiesen wurde. 

3.3.2.2 Gastvögel 

Bestand 

Als Gastvogel konnte der Mäusebussard nachgewiesen werden. Er brütet mit 

einem Brutrevier außerhalb des Untersuchungsgebiets (200 m Puffer um den 

Vorhabenbereich).  

3.3.2.3 Fledermäuse 

Bestand 

Aufgrund der Habitatausstattung (s. Kapitel 3.3.1) und der Verbreitungsgebiete 

der Arten nach NLKWN (2023) ist im Vorhabenbereich grundsätzlich mit dem 

Vorkommen der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Fledermausarten zu 

rechnen: 

Tabelle 3-4: Fledermäuse 

Art Im weiteren Um-

feld des UG 

nachgewiesen  

(BATMAP 2025) 

Rote-Liste-Status Gesetzlicher 

Schutz NDS  

HECKEN-

ROTH ET AL 

(1993) 

BRD 

MEINING ET 

AL. (2020) 

Braunes Langohr 

Plecotus auritus 

- 2 3 §§ 

Breitflügelfledermaus 

Eptesicus serotinus 

x 2 3 §§ 

Großer Abendsegler 

Nyctalus noctula 

x 2 V §§ 

Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus 

x 3  §§ 
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Rote-Liste-Kategorien: 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet 

Schutzstatus: §§ = streng geschützt 

Zufallsnachweise liegen nach Batmap im weiteren Umfeld des UG für Breitflü-

gelfledermaus, Großer Abendsegler sowie Zwergfledermaus vor. Die potenziell 

vorkommenden Arten können den Vorhabenbereich als Jagdgebiet nutzen, ggf. 

können im angrenzenden Wald oder auf den landwirtschaftlichen Hofstellen 

auch Quartiere (Baumhöhlen, Gebäude) vorhanden sein. 

Über den offenen landwirtschaftlichen Flächen des Vorhabenbereichs werden 

wahrscheinlich Braunes Langohr oder auch Zwergfledermaus jagen. Entlang 

der Gehölzstrukturen Breitflügelfledermaus, Großer Abendsegler sowie Zwerg-

fledermaus. 

Breitflügelfledermaus sowie Zwergfledermaus beziehen ihr Quartier im weiteren 

Umfeld in Gebäuden des Siedlungsbereichs. Alle genannten Arten nutzen zu-

dem Bäume als (Zwischen-) Quartiere. Sofern es im Umfeld Fledermauskästen 

gibt, können diese ebenfalls von unterschiedlichen Arten besiedelt werden. 

Alle weiteren in Niedersachsen vorkommenden Fledermausarten sind im Vor-

habenbereich nicht oder nur kurzzeitig überfliegend zu erwarten. 

Bewertung  

Im Vorhabenbereich befinden sich keine geeigneten Quartiersbäume, es wer-

den im Zuge des Vorhabens nur Gehölze entfernt, die keine Quartiereignung für 

Fledermäuse haben. Fledermausarten wie das Braune Langohr können die 

Vorhabenfläche potenziell als Jagdhabitat nutzen. Die umgebenden Gehölze 

sowie die im Süden befindliche Ortschaft können potenzielle Quartiere bzw. 

Jagdhabitate darstellen. 

Gemäß BREUER (1994) ist das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

(Bewertungskriterien: Vorkommen gefährdeter Arten) im Vorhabenbereich "von 

allgemeiner Bedeutung“ (Wertstufe 2), da im Planungsgebiet das Vorkommen 

potenziell gefährdeter Arten erwartet werden kann. 

3.3.2.4 Übrige Arten (/-gruppen) 

Wichtige Austauschbeziehungen von Amphibien, die die Ackerfläche des Vor-

habenstandortes als Teillebensraum nutzen könnten, werden nicht erwartet. Die 

angrenzenden Gräben waren zum Kartierzeitpunkt zwischen April und Juli 2025 

trocken und stellten kein geeignetes Laichhabitat dar. Reptilienvorkommen 
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werden aufgrund intensiver ackerbaulicher Nutzung ebenso ausgeschlossen. 

Auch im weiteren Umfeld befinden sich keine geeigneten Lebensräume für 

diese Artengruppe (Heiden/Magerrasen). 

Aufgrund der Habitatausstattung am Vorhabenstandort (Acker, standortfremde 

Gehölze) sind zudem grundsätzlich nur ubiquitäre, ungefährdete Insektenarten 

zu erwarten.  

Vorkommen weiterer streng geschützter Arten können insgesamt auf Basis der 

Angaben im "Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng ge-

schützten Arten" (NLWKN 2015) aufgrund der Habitatausstattung im Vorhaben-

bereich ausgeschlossen werden.  

3.4 Schutzgut Fläche 

Mit der Realisierung des Vorhabens werden bislang unversiegelte Flächen 

(Ackerflächen) in sehr geringem Umfang versiegelt. Mit der Umsetzung des Be-

bauungsplans werden bisher unbebaute Flächen im Außenbereich umgenutzt. 

Die Gemeinde versucht dies nur im notwendigen Maße und mit möglichst spar-

samer Versiegelung umzusetzen. Nach derzeitiger Einschätzung stellen die 

Versiegelung der Ackerflächen im Zuge der Errichtung der PV-Anlagen und de-

ren Nebenanlagen und der Überstellung der Fläche mit den Solarmodulen so-

wie die damit verbundene Beeinträchtigung des Bodenhaushalts den zentralen 

Eingriff dar.  

3.5 Schutzgut Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forst-

wirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen 

auf ein unbedingt notwendiges Maß begrenzt werden. 

Boden im Sinne des BBodSchG ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie 

Träger der im folgenden genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüs-

sigen Bestandteile (Bodenlösung) und der gasförmigen Bestandteile (Boden-

luft), ohne Grundwasser und Gewässerbetten. Der Boden erfüllt im Sinne die-

ses Gesetzes (vgl. § 2 BBodSchG) 

1. natürliche Funktionen als 
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o Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen 

und Bodenorganismen, 

o Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- 

und Nährstoffkreisläufen, 

o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkun-

gen auf Grund der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigen-

schaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, 

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 

3. Nutzungsfunktionen als 

o Rohstofflagerstätte, 

o Fläche für Siedlung und Erholung, 

o Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 

o Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, 

Verkehr, Ver- und Entsorgung. 

Bestand 

• Die Geländehöhe liegt bei zwischen + 11 m NHN im Norden und  

+ 12 m NHN im südlichen Bereich des Plangebietes. 

• Die Vorhabenfläche liegt in einem Bereich mit mittlerem Tiefumbruchbo-

den aus Gley-Podsol. Im südlichen Bereich der Vorhabenfläche befindet 

sich kleinflächig ein mittleres Erdhochmoor. Bei beiden Bodentypen 

wurde das MHGW und MNGW abgesenkt. Es handelt sich um einen 

Standort mit mittlerer Bodenfruchtbarkeit bzw. mittlerer ackerbaulicher 

Ertragsfähigkeit und einer mäßigen Gefährdung der Bodenfunktionen 

durch Bodenverdichtung, ferner einer mittleren standortabhängigen Ver-

dichtungsempfindlichkeit der Böden im Bereich des Gley-Podsols und ei-

ner hohen Gefährdung der Bodenfunktion durch Bodenverdichtung sowie 

einer sehr hohen standortabhängigen Verdichtungsempfindlichkeit des 

Bodens im Bereich des Erdhochmoores. Der Bereich weist keine bis eine 

sehr geringe Erosionsgefährdung (LBEG 2025) auf. 
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• Das kleinflächige mittlere Erdhochmoor ist nicht im Moorkataster von 

Niedersachsen verzeichnet. Es weist eine mittlere Gesamttorfmächtigkeit 

(auf Grundlage der GK50) auf. 

• Bei dem kleinflächigen Mittleren Erdhochmoor handelt es sich um einen 

kohlenstoffreichen Boden.  

• Böden mit besonderen Standorteigenschaften oder seltene Böden bzw. 

Hinweise auf Böden mit kultur- oder naturgeschichtlicher Bedeutung lie-

gen nicht vor. Für den Standort liegen ebenfalls keine Hinweise auf Alt-

lasten oder Bodendenkmale vor (s. LBEG 2024, NLD 2025). 

Bewertung 

Es handelt sich beim Gley-Podsol um einen mineralischen Boden, der durch 

bewirtschaftungsbedingte, intensive Ackernutzung überprägt ist. Die Mittlere 

Erdhochmoorfläche liegt südlich der Baugrenze und ist vom Vorhaben nicht be-

troffen.  

Gemäß BREUER (2006; 1994) ist das Schutzgut Boden im Vorhabenbereich auf-

grund der starken Überprägung und intensiven Nutzung als "von allgemeiner 

Bedeutung" (Wertstufe 2) zu bewerten. 

3.6 Schutzgut Wasser 

Bestand 

Ein Gewässer 3. Ordnung (Graben 7) quert den Vorhabenbereich im südöstli-

chen Bereich von Norden nach Süden als verrohrter Graben. Weitere Oberflä-

chengewässer sind von der Planung nicht betroffen. 

Die Grundwasseroberfläche liegt zwischen + 12,5 m NHN im Norden und 

+ 7,5 m NHN im Süden. Das Schutzpotenzial der Grundwasserüberdeckung ist 

im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen mittel, im Bereich der Wald-

flächen im Norden hoch. Die Durchlässigkeit der oberflächennahen Gesteine ist 

hoch. Die jährliche Grundwasserneubildung liegt nach Klimabeobachtungen im 

Zeitraum von 1991 bis 2020 bei > 150 bis 200 mm/a (LBEG 2025). 

Das MGHW und MNGW wurde abgesenkt. Der Mittlere Grundwasserhochstand 

liegt zwischen 11 dm und 5 dm unter GOF, der Mittlere Grundwassertiefstand 

zwischen 18,5 dm und 10 dm unter GOF. Die Grundwasserstufe wird mit 5 als 

sehr tief bewertet. 
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Der Vorhabenstandort befindet sich in keinem Wasserschutzgebiet. Ein Trink-

wasserschutzgebiet ist nicht durch die Planung betroffen. 

Durch die Umsetzung der mit dem Bebauungsplan ermöglichten Neuversiege-

lung wird in diesen Bereichen die direkte Versickerung eingeschränkt und damit 

die Grundwasserneubildung. Es ergibt sich jedoch aufgrund der verhältnismä-

ßig geringen Versiegelungsrate keine betrachtungsrelevante Reduzierung bzw. 

Beeinträchtigung der Neubildungsrate des betroffenen Grundwasserkörpers. 

Das anfallende Niederschlagswasser wird zudem weiterhin vollständig inner-

halb des Geltungsbereiches zur Versickerung gebracht. 

Bewertung 

Gemäß BREUER (1994) ist das Schutzgut Wasser – Grundwasser im Vorhaben-

bereich als "von allgemeiner Bedeutung“ (Wertstufe 2) aufgrund des mittleren 

Stoffeintragsrisikos auf Ackerflächen und der Absenkung des Grundwasser-

standes zu bewerten. 

3.7 Schutzgut Klima und Luft 

3.7.1 Luft 

Bestand 

Bezüglich der landesweiten lufthygienischen Grundbelastung können folgende 

Aussagen getroffen werden (MU 2023): 

• "Die Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid (NO2) verlaufen im Zeitraum 

2004 bis 2016 im ländlichen Hintergrund im Wesentlichen auf gleichbleibend 

niedrigem Niveau. Wesentlich höher sind die NO2-Jahresmittelwerte an den 

Verkehrs-Hotspots. (…) Im Allgemeinen ist (…) für den Zeitraum 2004 bis 2016 
auch an den Verkehrs-Probenahmestellen eine abnehmende Tendenz zu be-

obachten, welche allerdings in den letzten 3 bis 4 Jahren zum Stillstand gekom-

men zu sein scheint." 

• "Die zulässige Anzahl der Tage mit erhöhten Feinstaubkonzentrationen 

(35 Tage pro Jahr mit PM10-Tagesmittelwerten über 50 μg/m³) wurde in 2016 
nicht überschritten. Überschreitungen des PM10-Grenzwertes traten zuletzt im 

Jahre 2006 ausschließlich an verkehrlich hoch belasteten Standorten auf." 
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• "Die mittlere Belastung durch bodennahes Ozon war im Zeitraum 2004 

bis 2016 in etwa gleichbleibend." 

• "In Niedersachsen lagen die mittleren NH3-Hintergrundkonzentrationen 

(Ammoniak) für den Zeitraum 2010 bis 2016 im Bereich 1 μg/m³ bis 13 μg/m³. 
(…)"Die NH3-Immissionen variieren in Niedersachsen großräumig, wobei der 

Nordwesten Niedersachsens (in welchem sich der Vorhabenstandort befindet) 

im Allgemeinen stärker belastet ist als der Südosten."  

Es bestehen Vorbelastungen des Plangebietes durch den westlich verlaufenden 

Löhweg (Verbindungsstraße von Breddorf nach Glinstedt) sowie Vorbelastun-

gen durch die Landwirtschaft durch die Düngung der Flächen mit Wirtschafts-

dünger (Gülle).  

Bewertung 

Die Lufthygiene kann aufgrund der Vorbelastung durch die Verkehrstrassen so-

wie die temporäre Beeinträchtigung der Luftreinheit durch die landwirtschaftli-

chen Betriebe als beeinträchtigt bezeichnet werden. Die großflächigen Gehölz-

bestände wirken sich aufgrund ihrer Filterfunktion positiv auf die Luftqualität 

aus. Aufgrund des großräumigen Austausches ist insgesamt von einer geringen 

Grundbelastung auszugehen. 

3.7.2 Klima 

Bestand 

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) liegt im Übergangsbereich zwischen konti-

nentalem und ozeanischem Klima. Durch das ozeanische Klima ist eine stär-

kere Beeinflussung der Witterungs- und Klimaverhältnisse des Landkreises ge-

geben. Der Landkreis ist daher durch ein gemäßigtes Klima mit milden Wintern 

und mäßig warmen Sommern gekennzeichnet.  

Die mittlere Jahrestemperatur beträgt zwischen 9,0 und 9,4 °C (1981 bis 2010). 

Der jährliche Niederschlag im Landkreis beträgt im langjährigen Mittel zwischen 

759 mm im Westen und 881 mm in der Bokeler Geest. Die höchsten Nieder-

schläge treten im Bereich der Zevener Geest auf (LANDKREIS ROTENBURG 

(WÜMME) 2015). 
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Die Projektion der mittleren Jahresniederschläge für den 30-jährigen Zeitraum 

1991 bis 2020 benennt einen Mittelwert von 781 mm/a. Die mittlere Jahrestem-

peratur wird für denselben Zeitraum mit 9,5°C angegeben (LBEG 2024). 

Die lokalklimatische Situation im Plangebiet ist vor allem durch die im Freiland 

herrschende nächtliche Kaltluftproduktion der landwirtschaftlichen Flächen so-

wie durch die Waldflächen (Filterfunktion, Immissionsschutz) geprägt. Nach 

LRP (ROTENBURG (WÜMME) 2015) weisen Wälder eine besondere Funktionsfä-

higkeit für das Klima im Landkreis auf.  

Bewertung 

Die landwirtschaftlichen Flächen haben eine Bedeutung als Teil eines Kaltluf-

tentstehungsgebiets sowie die angrenzenden Waldflächen eine Bedeutung für 

das Lokalklima. Der Standort liegt nicht im unmittelbaren Umfeld von Siedlungs-

gebieten bzw. einer für diese bedeutenden Luftaustauschbahn. 

Dem Schutzgut Klima/Luft kommt eine allgemeine Bedeutung (WS 2) zu. 

3.8 Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild 

Gemäß dem Landschaftsrahmenplan (LANDKREIS ROTENBURG (WÜMME) (2015)) 

handelt es sich beim Vorhabenbereich um eine strukturarme Ackerlandschaft 

mit großen Ackerschlägen, einem hohen Anteil an Energiepflanzenanbau mit 

nur wenig gliedernden Gehölzstrukturen. Die im Zentrum des Geltungsbereichs 

gelegene Ackerfläche ist jedoch im Norden, Nordwesten und Süden von Wald-

flächen umgeben und im Westen sowie Osten durch Baum- und Strauchhecken 

entlang der Wege und Straßen abgegrenzt. Es handelt sich somit um ein durch 

Gehölze strukturierter Landschaftsbereich. 

Bewertung 

Gemäß BREUER (1994) ist die Landschaft (Naturraumtypische Vielfalt und Ei-

genheit) im Vorhabenbereich als "von allgemeiner Bedeutung“ (Wertstufe 2) 

zu bewerten. Die naturraumtypische Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaftsbildeinheit ist zwar überformt und vermindert, im Wesentlichen aber 

noch erkennbar. 
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3.9 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Als kulturelles Erbe werden historisch, architektonisch oder archäologisch be-

deutende Stätten und Bauwerke sowie Kulturlandschaften verstanden. Es befin-

den sich keine Baudenkmäler innerhalb des Planungsgebietes. Die Böden im 

Planungsgebiet besitzen keine kulturhistorische Bedeutung oder Archivfunktion. 

Bestehende archäologische Fundstätten sind derzeit nicht bekannt.  

Grundsätzlich sind ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. 

sein: Tonscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bo-

denverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher 

Funde), die im Zuge von Bau- oder Erdarbeiten gemacht werden, unverzüglich 

der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rotenburg (Wümme) zur 

Kenntnis gebracht werden müssen. Die Bauarbeiten sind einzustellen und die 

Fundstellen zu schützen. 

3.10 Wechselwirkungen 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB sind die Auswirkungen eines Vorhabens auf die 

Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes zu ermitteln 

und zu beschreiben. 

Die Auswirkungen der Wechselwirkungen sind in den Ausführungen zu den ein-

zelnen Schutzgütern bereits mitberücksichtigt und bewertet worden. 
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4 Umweltauswirkungen: Prognose des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung  

4.1 Wirkfaktoren des Vorhabens 

Es kann voraussichtlich von folgenden Auswirkungen der geplanten FF-PV-An-

lage im Sondergebiet und den damit verbundenen Baumaßnahmen ausgegan-

gen werden: 

Baubedingte Auswirkungen 

Zu den baubedingten Auswirkungen der vorliegenden FF-PV-Anlage zählen: 

• Scheuchwirkungen und Emissionen (Lärm, Licht, Staub) durch den Be-

trieb der Baustelle, 

• Bodenverdichtungen. 

Die vorgenannten baubedingten Wirkungen (Scheuchwirkungen und Emissio-

nen) kommen nur temporär, über einen begrenzten Zeitraum zum Tragen. Zu-

dem wirken überlagernd Vorbelastungen u. a. durch die westlich angrenzende 

Verkehrstrasse, sodass unter Berücksichtigung geeigneter Maßnahmen zur 

Vermeidung und Minimierung keine dauerhaften Auswirkungen auf Natur und 

Landschaft zu erwarten sind. Bodenverdichtungen können über einen längeren 

Zeitraum wirken und können durch die Verwendung von Bodenschutzplatten im 

Rahmen der Baudurchführung vermindert werden. 

• Lebensraumverlust 

Baubedingter Lebensraumverlust durch das Freimachen der Baufläche und 

Baustelleneinrichtungs-/Lagerflächen werden erwartet. Es sind Ziergehölze, die 

gartenbaulichen Zwecken dienen, zu fällen bzw. zu entnehmen. 

Betriebs- und anlagebedingte Auswirkungen  

Zu den grundsätzlichen anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen einer FF-

PV-Anlage zählen: 

• dauerhafte Flächeninanspruchnahme, 

• Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch (kleinflächige) Versiegelun-

gen, 
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• Veränderungen des Landschaftsbildes durch bauliche Überprägung und 

Reflexionswirkungen, 

• faunistische Barrierewirkungen (Einzäunung). 

Die Wirkungen auf das Mikroklima sind marginal. Es handelt sich zudem um 

keinen durch Wasser erosionsgefährdeten Standort, welcher durch das von den 

Modulen ablaufende Niederschlagswasser beeinträchtigt werden könnte.  

Insgesamt beträgt die versiegelte Fläche rd. 2.000 m² durch die notwendig tech-

nischen Nebenanlagen, Zuwegungen und Rammpfosten. Die FF-PV-Anlage so-

wie die Versiegelung kann nach Ende der Nutzungsdauer rückstandslos wieder 

entfernt werden. 

Die FF-PV-Anlage ist zur freien Landschaft vollumfänglich durch Baum-Strauch-

reihen, die parallel zu den Straßen und Wegen verlaufen sowie nördlich, nord-

westlich und südlich durch Wälder eingegrünt. Innerhalb des Sondergebietes ist 

eine Extensivierung der Flächen vorgesehen, welche zu positiven Effekten auf 

die Schutzgüter Tiere und Boden beitragen. 

4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

Hinsichtlich des Schutzgutes Mensch und seiner Gesundheit sind bei der vorlie-

genden Planung in erster Linie die möglichen Beeinträchtigungen durch Lärm 

während der Bauphase betrachtungsrelevant. Dieser kann sich u. U. auf die 

Wohn- und Erholungsfunktionen und die menschliche Gesundheit im Allgemei-

nen im Umfeld eines Vorhabens negativ auswirken. Sensible Nutzungen wie 

Wohnen und Erholen sind besonders empfindlich gegenüber Lärm. Nach An-

lage 1, Nr. 2 b, cc des BauGB ist die Verursachung von Belästigungen zu prü-

fen. 

Die weiteren Faktoren der Anlage 1, Nr. 2 b, cc des BauGB (Wärme, Schad-

stoffe und Strahlung) sind hinsichtlich der geplanten Nutzung als Sondergebiet 

für FF-PV-Anlagen nicht relevant. Es entstehen zudem keine Auswirkungen 

durch Lichtimmissionen. Durch die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikan-

lage sind keine erheblichen Beeinträchtigungen im Hinblick auf den Immissions-

schutz zu erwarten. 
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Bewertung möglicher Beeinträchtigungen 

PV-Anlagen funktionieren praktisch geräuschlos und ohne stoffliche Emissio-

nen. Schall wird im gleichen Winkel des Einfalls abgestrahlt. Hier ist jedoch 

nicht mit einer Absorption der Oberfläche zu rechnen, weil lediglich eine weiche 

Oberfläche die Energie der Reflexion abbauen könnte. Durch die Neigung der 

Solarmodule wird der auftretende Schall nach oben reflektiert oder von der Un-

terseite nach unten in den Boden abgegeben und absorbiert. Nennenswerte 

Beeinträchtigungen angrenzender Bereiche erfolgen somit nicht. Mit verstärk-

tem Lärm ist lediglich während der Bau- bzw. später auch Abbauphase durch 

erhöhte Baustellen- und Fahrzeuggeräusche sowie durch das Rammen der 

Trägerkonstruktionen zu rechnen. Die Bauphase ist zeitlich begrenzt. 

Unter Umständen können Lärmemissionen auch von Trafogebäuden und 

Wechselrichtern ausgehen, sie sind jedoch ebenfalls als sehr gering und örtlich 

begrenzt einzustufen. Zudem befindet sich das Plangebiet unmittelbar zwischen 

zwei vorbelasteten Verkehrsflächen. Schützenswerte Wohnnutzungen liegen im 

Umfeld des Plangebietes nicht vor. Die nächstgelegene Wohnbebauung befin-

det sich in ca. 800 m Entfernung südlich des Plangebietes. 

Das Plangebiet steht auch zukünftig den Erholungssuchenden nicht zur Verfü-

gung. Dem Schutzgut kommt weiterhin eine allgemeine Bedeutung (WS 2) zu. 

4.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische 
Vielfalt 

Bei den Beeinträchtigungen dieses Schutzgutes handelt es sich sowohl um di-

rekte Auswirkungen als auch um Folge- und Wechselwirkungen, da zwischen 

der Vegetation und dem faunistischen Arteninventar enge Verknüpfungen be-

stehen. Mit der Inanspruchnahme von Vegetationsbeständen sind zwangsläufig 

auch Eingriffe in Habitatstrukturen verbunden. 

Baubedingte Auswirkungen 

Die baubedingten Auswirkungen beschränken sich auf Flächen innerhalb der 

Eingriffsgrenzen (Vorhabenbereich). Baustelleneinrichtungsflächen außerhalb 

der Vorhabenfläche (bei diesen Flächen handelt es sich um SPE-Flächen, 

vergl. Kap. 7.3) sind nicht vorgesehen.  

Die Bauzeit liegt voraussichtlich außerhalb der Zeit der Vogelbrut (nach § 39 (5) 

BNatSchG vom 1. März bis 30. September. Sollte sich der Baubeginn bzw. die 
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Bauphase verzögern, wäre die im Bereich der Ackerflächen am Boden brütende 

Heidelerche, Jagdfasan und Wiesenschafstelze in ihrer Hauptbrutzeit zwischen 

Ende März und Mitte Juli betroffen. Ein diesbezüglicher Konflikt ist durch vorhe-

rige Baufeldkontrollen und ggf. Vergrämungsmaßnahmen vermeidbar (s. Kapi-

tel 7.1). 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Am Vorhabenstandort wird der Biotoptyp Acker und eine Sonstige Anbaufläche 

von Gehölzen mit einer geringen Bedeutung (WS I) von der Überbauung betrof-

fen. In Bezug auf das Teilschutzgut Pflanzen bestehen demnach keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen. 

Innerhalb der Baugrenzen und unter den Modultischen der Photovoltaikanlage 

wird die Ackerfläche (AS) und die Sonstige Anbaufläche von Gehölzen (EBS) 

zu einem Sonstigen Extensivgrünland (GE) entwickelt, wodurch sich auch die 

Standortbedingungen für wildlebenden Tierarten verbessern.  

Innerhalb der nicht durch eine Versiegelung und Verschattung betroffenen Be-

reich findet somit eine Wertstufenerhöhung auf die Wertstufe III statt. Dem Bio-

toptyp Sonstiges Extensivgrünland kommt zukünftig eine allgemeine Bedeu-

tung (WS III) zu. 

In Bezug auf das Teilschutzgut Tiere geht durch die festen Aufbauten und 

Rammfundamente versiegelten Flächen (potenzieller) Lebensraum innerhalb 

der Ackerfläche verloren. Durch den Verlust der Gehölze innerhalb der Bau-

grenzen gehen potenzielle Brutvogelhabitate für Gebüschbrüter verloren.  

Die nördlich des Sondergebiets ausgewiesene Waldfläche bleibt der waldbe-

wohnenden Fauna erhalten. Auch die Halbruderalen Gras- und Staudenfluren 

mit offenen Bodenbereichen, die sich südlich der Baugrenze befinden, bleiben 

für die Arten, die an diese gehölzfreien Biotope angepasst sind, erhalten. 

Die Einzäunung ist für Kleinsäuger und weitere kleinere Tierarten durchläs-

sig geplant. Der Abstand von der Zaununterkante zur Geländeoberfläche be-

trägt mindestens 0,20 m. Eine Populationsstärkung durch ein verbessertes 

Nahrungsdargebot (Sämereien, Insekten) sowie der auf Kleinsäuger angewie-

senen Greifvögel ist möglich. Eine arten- und strukturreiche Vegetationsent-

wicklung sowohl auf der mit Solarpaneelen bestückten Fläche als auch auf den 

Freiflächen wird durch eine entsprechende Bestandsbegrünung und angepass-

ten, extensiven Pflege gefördert.  
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Der Verlust je eines Reviers von Heidelerche, Jagdfasan und Wiesenschaf-

stelze innerhalb des eingezäunten Bereichs (Baugrenze) kann nicht vollständig 

ausgeschlossen werden, obwohl etliche Arten inzwischen als Brutvogel in So-

larparks nachgewiesen wurden, so auch Heidelerche, Jagdfasan und Wiesen-

schafstelze (vgl. PESCHEL, T. U. PESCHEL, R. (2025): Artenvielfalt im Solarpark - 

Eine bundesweite Feldstudie und PESCHEL & PESCHEL 2023, STROHMEIER & 

KUHN 2023, ZAPLATA & STÖVER 2021).  

Vorhabenbedingt stehen zwischen den Modulreihen mind. 2,5 m extensiv ge-

pflegte Grünstreifen für die bodenbrütenden Vogelarten zur Verfügung. Solar-

module werden ferner als Ansitzwarten genutzt. Durch die Aufgabe der intensi-

ven landwirtschaftlichen Nutzung kann die Entwicklung von artenreichem, ex-

tensiv genutztem Grünland zu einer Aufwertung der Fläche für Heidelerche, 

Jagdfasan und Wiesenschafstelze führen. Des Weiteren stehen um das Sons-

tige Sondergebiet "Photovoltaik" ca. 3 ha Fläche für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als Brut- und Nah-

rungshabitat für Heidelerche, Jagdfasan und Wiesenschafstelze zur Verfügung, 

die entsprechend der Habitatanforderungen der Heidelerche entwickelt werden 

(Entwicklung von halboffenen Habitaten - Maßnahme A1CEF - vgl. auch Kapitel 

7.3). Jagdfasan und Wiesenschafstelze profitieren ebenfalls von der Maßnahme 

für die Heidelerche, da sie ähnliche Habitatansprüche haben.  

Der Verlust eines Reviers für Heidelerche, Jagdfasan und Wiesenschafstelze 

kann somit durch eine mit zeitlichem Vorlauf hergestellte Ausgleichsmaßnahme 

A1CEF zusätzlich zu der Fläche im Solarpark kompensiert werden. Die Heideler-

che ist als Art, die Sukzessionsstadien besiedelt, durch ihr hohes Kolonisie-

rungspotenzial in der Lage, neu entstehende Habitatstrukturen kurzfristig (sofort 

oder innerhalb von einem Jahr) zu besiedeln(vergl. z. B. LANDESAMT FÜR NATUR; 

UMWELT UND KLIMA NORDRHEIN-WESTFALEN (2025)). Der Orientierungswert für den 

Maßnahmenbedarf für ein Brutpaar der Heidelerche beträgt mind. 1,5 ha. Im 

Solarpark "Hanstedt" stehen der Heidelerche auf der SPE-Fläche rd. 3 ha zur 

Verfügung. 

Die Reviere der Gehölzbrüter in den Gehölzbeständen um den Vorhabenbe-

reich, wie die des Gartenrotschwanzes, des Bluthänflings und der Gartengras-

mücke, werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt, da keine Gehölze au-

ßerhalb des Vorhabenbereichs entfernt werden. In den gärtnerisch genutzten 

Anbauflächen von Gehölzen innerhalb des Vorhabenbereiches wurden keine 

Gehölzbrüter nachgewiesen. 
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Ein indirekter Verlust aufgrund von Störungen durch den Solarpark (Lärm, Be-

wegungsreize) wird ebenfalls nicht erwartet. Der betriebsbedingte Unterhal-

tungsturnus führt zu keinen Lärmbelastungen und keinen Scheuchwirkungen 

durch sichtbare Menschen, die über das bisherige Maß der landwirtschaftlichen 

Nutzung hinaus gehen. Die Extensivierung der Fläche sowie die Entwicklung 

von halboffenen Habitaten stellt ferner eine Aufwertung des Lebensraums für 

diese Arten dar. 

Im Eingriffsbereich befinden sich keine Fledermausquartiere, sodass solche 

durch die Maßnahme nicht direkt betroffen sind. Allerdings liegen in den Rand-

bereichen des UG Leitstrukturen in Form von linearen Gehölzstrukturen sowie 

angrenzende Waldbestände mit entsprechender Habitatausstattung für Fleder-

mäuse vor. Verbunden mit einem sich ggf. erhöhenden Insektenreichtum ist 

aufgrund der PV-Anlage allerdings eher eine Aufwertung als Jagdhabitat für 

Fledermäuse denkbar. "Vereinzelte Beobachtungen zeigen [zudem], dass Fle-

dermäuse horizontale Flächen mit Gewässern und vertikale Flächen mit offenen 

Flugwegen verwechseln können"(TAYLOR ET AL. 2019). Bislang liegen jedoch 

keine Hinweise auf ein hierdurch erhöhtes Kollisionsrisiko dieser Artengruppe 

vor. Ein solches Risiko wird zudem insbesondere für glatte, vertikal angeord-

nete Module vermutet (SCHLEGEL 2021). Eine solche Planung liegt hier nicht 

vor. Insbesondere entsprechen glatte Module nicht dem Stand der Technik für 

FF-PV-Anlagen.  

4.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend 

umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forst-

wirtschaftlich genutzten Böden ist zu vermeiden. 

Baubedingte Auswirkungen 

Zur Baustelleneinrichtung bzw. -zufahrt dienen die am Vorhabenstandort beste-

henden Zuwegungen. Von der Straße “Löhweg“ ausgehend kann die Zufahrt di-

rekt auf die Vorhabenfläche erfolgen. Die PV-Module werden von dort sukzes-

sive innerhalb der für die FF-PV-Anlage vorgesehene Fläche installiert. Es kann 

durch das Befahren mit Kleinfahrzeugen (Ramme und Kleintransport) zu Ver-

dichtungen kommen, welche durch die bevorzugte Verwendung von Kettenfahr-

zeugen vermindert werden. Spezielle Reifen und/oder mobile Fahrstraßen kön-

nen die Bodenverdichtung ebenfalls vermindern. Zudem ist darauf zu achten, 
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dass die Bodenverhältnisse zum Zeitpunkt des Anlagenbaus nicht zu nass sind, 

damit Bodenschäden vermieden werden (DIN SPEC 91434).  

Im Rahmen der Erdarbeiten wird durch das Anlegen von Kabelgräben sowie 

durch die geplanten Trafostationen das bestehende Bodengefüge bzw. -profil 

durch den Ab- bzw. Auftrag von Bodenschichten kleinflächig verändert. Der im 

Rahmen der Arbeiten anfallende Oberboden ist ortsnah, fachgerecht wieder zu 

verwenden oder entsprechend der Einbauklasse zu verwerten bzw. zu entsor-

gen.  

Die Baustelle ist insgesamt von vornherein so einzurichten, dass baubedingte, 

schädliche Umweltauswirkungen vermieden werden (s. DIN 19639). Die bau-

zeitlich beanspruchten Flächen sind dabei auf den unbedingt notwendigen Um-

fang zu minimieren und nach Beendigung der Arbeiten bei Bedarf zu rekultivie-

ren. Bei nassen Bodenverhältnissen sind Bodenschutzmatten zum Schutz vor 

Verdichtungen zu verwenden. Zur Wahrung dieser und weiterer erforderlicher 

Maßnahmen zum Bodenschutz wird eine Umweltbaubegleitung (UBB) empfoh-

len. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird der Boden bei Bedarf gelockert und die 

beanspruchten Flächen rekultiviert. Die Bodenfunktionen werden in vollem Um-

fang wieder hergestellt.  

Es liegen aktuell keine Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altlasten vor.  

Die Verbringung ggf. im Bauablauf anfallender Böden bedarf einer weiteren 

Überprüfung gemäß BBodenSchV und einer engen Abstimmung mit der zustän-

digen Bodenschutzbehörde.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Auf der Fläche kommt es vorhabenbedingt punktuell zu einer (Teil)-versiege-

lung von Böden im Bereich der Fundamente aus gerammten Stahlprofilen der 

Solarmodule, der festen Aufbauten sowie der optional geplanten Kamerasys-

teme im Bereich der Eingangstore und der Zuwegung. Die zulässige Versiege-

lung des Sondergebietes wird durch die Festsetzung einer maximalen zulässi-

gen Grundfläche auf 2.000 m² begrenzt. 

Der durch (Teil-)Versiegelung hervorgerufene punktuelle Eingriff in das Schutz-

gut Boden wird durch die Herausnahme von intensiv landwirtschaftlich genutz-

ter Fläche aus ihrer Nutzung im Bereich der Modulreihen sowie außerhalb der 

eingezäunten Fläche kompensiert. Die intensive Bewirtschaftung wird 
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aufgegeben und in eine extensive Grünlandnutzung überführt, sodass der Ein-

griff in das Schutzgut Boden kompensiert werden kann.  

Darüber hinaus werden Bodenflächen mit den PV-Modulen überdeckt (4,8 ha), 

sodass ein Teil der Bodenfunktionen einschränkt wird. Bauartbedingt wird es 

eine Überbauung der Fläche durch in den Luftraum ragende Bauteile (über-

stellte Fläche) geben. Die in den Luftraum ragenden Teile der PV-Anlage haben 

jedoch deutlich geringere Auswirkungen auf den Bodenschutz als tatsächliche 

und unmittelbare Bodenversiegelungen. Maßgeblich wird die Verdunstung des 

gespeicherten Niederschlagswassers eingeschränkt, sodass klimatische Aus-

gleichsfunktionen (Kaltluftentstehung) reduziert werden. Die Funktionen werden 

jedoch nicht auf gesamter Fläche unterbunden. Die beschattete Grundfläche ist 

nicht vollständig dem Naturgeschehen entzogen. Es kommt jedoch unterhalb 

der Solarmodulen durch die Verschattung zu Einschränkungen hinsichtlich ihrer 

ökologischen Funktionen und Werte, die kompensiert werden müssen.  

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf max. 0,7 festgesetzt. Bei einer 

Sondergebietsgröße von 99.672 69.893 m² und einer GRZ von 0,7 ist eine Ver-

siegelung, bzw. Überdeckung von maximal ca. 48.925 m² zulässig. Dies 

schließt neben der durch die Rammpfosten und Trafohäuschen versiegelten 

Flächen, die von den Modulen überdeckte Fläche ein. 

Die unversiegelten und durch Solarmodule überstellten Flächen sind auch nach 

Baudurchführung von allgemeiner Bedeutung (WS 2) für das Schutzgut. Der 

zukünftig versiegelte Flächenanteil ist von geringer Bedeutung (WS 1). 

4.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Baubedingte Auswirkungen 

Das Grundwasser und die Oberflächengewässer könnten durch Schadstoffein-

trag der Baumaschinen beeinträchtigt werden. Bei Berücksichtigung der ein-

schlägigen Schutzmaßnahmen wird dies vermieden und die Baumaßnahme hat 

keinen nachhaltigen Einfluss auf die Wasserqualität. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt kommt es zu einer Teilversiegelung von Boden im Bereich der 

geplanten Erschließung. Eine vollständige Versiegelung erfolgt im Wesentlichen 

am Standort der Trafostationen sowie im Bereich der Rammfundamte der PV-

Unterkonstruktion. Die zukünftige Überschirmung von Flächen mit den PV-
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Modulen kann zu einem reduzierten Feuchtigkeitseintrag unterhalb der Module 

führen. An den Traufkanten der Module können dagegen durch den gesammel-

ten Ablauf des Niederschlagswassers lokal feuchtere Bereiche entstehen. Be-

triebsbedingt kann es daher zu einer kleinräumigen Änderung der Nieder-

schlagsverteilung kommen. Diese hat jedoch keine Auswirkungen auf den Was-

serhaushalt der Fläche oder auf den Grundwasserstand. Auf der Planungsflä-

che wird weiterhin der herabfallende Niederschlag vollständig versickern kön-

nen.  

Im Bereich des Sondergebietes ist eine Entwicklung von Grünland/Dauervege-

tation geplant. Der grundsätzlich vorgesehene Verzicht auf den Einsatz von 

Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln im Bereich des Solarparks führt zu einem 

positiven Effekt auf den Wasserhaushalt. 

Zum Betrieb der FF-PV-Anlage wird, außer der Sicherstellung der Löschwas-

serversorgung, kein Wasser benötigt. Es fällt kein Schmutzwasser an. 

Der Grundwasserstand wird vorhabenbedingt nicht verändert. Oberflächenge-

wässer sind vom Vorhaben nicht betroffen. 

Dem Schutzgut kommt auch nach Baudurchführung eine allgemeine Bedeu-

tung (WS 2) zu. 

4.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

Baubedingte Auswirkungen 

Bauzeitlich kann es durch Staub- und Abgasemissionen zu negativen Auswir-

kungen durch Baumaschinen und Baufahrzeuge kommen. Die Beeinträchtigun-

gen wirken jedoch nur temporär und werden aufgrund der gegebenen Vorbelas-

tungen durch die bestehende landwirtschaftliche Nutzung als nicht erheblich an-

gesehen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingt kommt es durch die Überschirmung mit den PV-Modulen zu ei-

ner Verschattung der Fläche sowie zu einer kleinräumigen Veränderung des 

Wasserhaushalts (s. Kapitel 4.5). Hiermit geht eine Veränderung der kleinklima-

tischen Situation einher. Großräumige Auswirkungen hierdurch sind ausge-

schlossen.  
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Die Auswirkungen auf das Schutzgut werden deshalb als nicht erheblich einge-

stuft. Grundsätzlich trägt das Vorhaben als Projekt zum Ausbau erneuerbarer 

Energien zum Schutz des Klimas bei. 

Dem Schutzgut kommt auch nach Baudurchführung eine allgemeine Bedeu-

tung (WS 2) zu.  

Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber Folgen des Klimawandels 

Neben den Auswirkungen, die Vorhaben oder Pläne auf das Klima oder die An-

passung an den Klimawandel haben können, können sich aus dem Klimawan-

del auch veränderte Umweltbedingungen und daraus resultierende Risiken für 

bzw. Auswirkungen auf Vorhaben und Pläne selbst ergeben (UMWELTBUNDES-

AMT (Hrsg.) (2018)). Je nach Wetterlage und Standort fungieren die versiegelten 

Flächen in den Sommermonaten als Wärmespeicher. Bei Zunahme sommerli-

cher Hitze im Zuge des Klimawandels, vor allem auch einer unzureichenden 

nächtlichen Abkühlung nimmt die Hitzebelastung der Bevölkerung zu, wenn 

nicht in ausreichendem Umfang klimatisch ausgleichende Grünflächen und -ele-

mente vorhanden sind. Im vorliegenden Planungsfall bleiben die vorhandenen 

Gehölzstrukturen überwiegend erhalten. Es wird zudem nur minimal Boden 

durch die Rammfundamente versiegelt. Die geplante FF-PV trägt zum Ausbau 

der erneuerbaren Energien und somit zur Bewältigung des Klimawandels bei. 

4.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft/Landschaftsbild 

Baubedingte Auswirkungen 

Bauzeitlich kann es durch die optisch sichtbare Baustelle sowie Lärm- und 

Staubemissionen zu negativen Auswirkungen auf die Erholungseignung und 

das Landschaftsbild kommen. Die Beeinträchtigungen wirken jedoch nur tempo-

rär und werden - auch aufgrund der gegebenen Vorbelastungen - als nicht er-

heblich angesehen.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Optische Emissionen können betriebsbedingt durch Lichtreflexion an den PV-

Modulen oder spiegelnden Metallkonstruktionen abhängig von der Ausrichtung 

der PV-Paneele entstehen. Bewohnte Gebäude im unmittelbaren Umfeld sind 

nicht vorhanden. Gehölzstrukturen schirmen die Vorhabenfläche ab. Zudem 

schließen die modernen PV-Module (Antireflexionsbeschichtung der Modul-

oberflächen) Lichtemissionen technisch weitgehend aus. Aufgrund der matten 
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Oberfläche und des verwendeten reflexionsarmen Solar-Sicherheitsglases kann 

eine Blendwirkung größtenteils ausgeschlossen werden. Eventuelle Sonnenre-

flexionen sind lediglich als heller Bereich auf den dunklen Modulen zu erken-

nen. 

Aufgrund der zuvor genannten Informationen und der Lage der FF-PV-Anlage 

an keiner stark befahrenen Verkehrsstraße, wurde auf die Erstellung eines 

Blendgutachtens verzichtet. Zudem ist die Anlage rundum durch Gehölzbe-

stände eingefasst, welche die geringe Blendwirkung zusätzlich deutlich reduzie-

ren.  

Das Landschaftsbild wird im UG im Wesentlichen durch landschaftsbildwirk-

same Strukturen wie Ackerflächen aber auch Baum- /Strauchhecken und Wäl-

der geprägt. Diese vorhandene Eingrünung des Planungsgebietes führt zu einer 

landschaftsbildwirksamen positiven Komponente.  

Das Vorhaben führt allerdings durch Überbauung einer aktuell landwirtschaftlich 

genutzten Fläche zu einer Veränderung der Gestalt und Nutzung von Boden-

oberflächen. Durch die Überstellung der Fläche mit Solarmodulen findet die 

technische Überformung eines ebenen Landschaftsausschnittes und somit eine 

Veränderung des Landschaftsbildes statt. Die Dimensionierung der Anlage wird 

in der Höhe jedoch auf 4,5 m beschränkt, sodass die Maßstäblichkeit der Land-

schaft mit der Anlage nicht überstiegen wird. Umgebende Gehölzstrukturen wir-

ken bereits sichtverschattend. Die visuelle Beeinträchtigung betrifft somit im 

Wesentlichen das unmittelbare Umfeld des Standorts. 

Der Vorhabenbereich liegt nicht innerhalb eines Vorrang- oder Vorsorgegebie-

tes Erholung nach RROP. 

Das Landschaftsbild ist vor und nach der Umsetzung des Planvorhabens ein 

anthropogen überformter Bereich, der jedoch vollumfänglich eingegrünt ist. Ein 

Wertigkeitsverlust des Landschaftsbildes tritt in seiner Gesamtheit nicht ein. 

Dem Schutzgut kommt weiterhin eine allgemeine Bedeutung (WS 2) zu. 

4.8 Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige 
Sachgüter 

Archäologische Denkmäler oder Fundstellen sind im Untersuchungsgebiet bis-

her nicht bekannt. Grundsätzlich kann aber für das Plangebiet das Auftreten ar-

chäologischer Funde nicht ausgeschlossen werden. Bei Erdarbeiten 
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angetroffene archäologische Funde unterliegen gemäß § 14 Nds. Denkmal-

schutzgesetz der Melde- und Sicherungspflicht. 

4.9 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB sind die Auswirkungen eines Vorhabens auf die 

Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes zu ermitteln 

und zu beschreiben.  

Die Auswirkungen der Wechselwirkungen sind in den Ausführungen zu den ein-

zelnen Schutzgütern bereits mitberücksichtigt und bewertet worden. 

4.10 Anfälligkeit des geplanten Vorhabens für schwere Unfälle oder Kata-
strophen 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB sind unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 

nach dem Bauleitplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastro-

phen zu erwarten sind, auf die Belange des Umweltschutzes zu betrachten. 

Gefährliche Stoffe im Sinne der 12. BImSchV (Störfall-Verordnung), welche die 

in Anhang I der Verordnung genannten Mengenschwellen überschreiten, wer-

den im Geltungsbereich nicht gelagert oder verwendet. Ein Störfallbetrieb nach 

StörfallV kann am Standort aufgrund der geplanten Ausweisungen im FNP und 

B-Plan nicht errichtet werden. Der Umgang mit ggf. im Zuge der Bauarbeiten 

auftretenden Altablagerungen oder Kampfmitteln ist über die Hinweise Nr. 5 

und 6 der textlichen Festsetzungen im B-Plan Nr. 16 geregelt.  

4.11 Art und Menge der erzeugten Abfälle 

Während der Baumaßnahmen anfallende Abfälle sind durch die jeweiligen 

Bauunternehmer fachgerecht zu entsorgen und verbleiben nicht im Pla-

nungsraum. 

4.12 Kumulierung mit den Auswirkungen anderer Vorhaben 

Es sind keine Planungen im Umfeld der betrachteten Bauleitplanung be-

kannt, in deren Zusammenhang es zu kumulativen Wirkungen kommen 

könnte. 
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5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Würde der Bebauungsplan nicht aufgestellt, wäre keine planungsrechtliche 

Grundlage für die Genehmigung der FF-PV in Hanstedt geschaffen. Es könnte 

kein Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien geleistet werden. Die vor-

handene Ackerfläche würde weiterhin intensiv ackerbaulich genutzt werden. Es 

ergäben sich keine Änderungen zum aktuellen (Mai 2025) Zustand. 

Aufgrund des Planungsziels, den Ausbau der erneuerbaren Energien sowohl 

auf Landes- und Bundesebene als auch in der Samtgemeinde Tarmstedt voran-

zutreiben, würde die PV-Anlage auf einer anderen ggf. weniger gut geeigneten 

Flächen errichtet werden. Auch in diesem Falle würde eine Fläche im Außenbe-

reich beansprucht und es könnten negative Auswirkungen auf den Naturhaus-

halt auftreten. 
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6 Planungsalternative unter Berücksichtigung der Planungs-
ziele 

Als alternative Planungsmöglichkeiten kommen nur solche in Betracht, mit de-

nen die mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele gleichfalls mit einem verhältnis-

mäßigen Aufwand erreicht werden können.  

Der Flächeneigentümer stellt seine Fläche für die geplante Nutzung zeitnah zur 

Verfügung. Zudem sind die Pachtverträge für die bestehende Nutzung bereits 

ausgelaufen. Somit liegen keine starken Betroffenheiten oder Existenzgefähr-

dungen von Pächtern vor, die dem geplanten Projekt entgegenstehen würden. 

Die Umsetzung übernimmt ein Projektentwickler. Es liegt bereits eine Netzein-

speisezusage des Zuständigen Netzbetreibers vor; der Netzeinspeisepunkt ist 

westlich des Plangebiets am Löhweg vorgesehen, sodass keine langen Lei-

tungstrassen zum Netzeinspeisepunkt erforderlich werden. 

Die ausgewählte Fläche ist grundsätzlich gut für die Errichtung der FF-PV-An-

lage geeignet. Es stehen keine Nutzungen und Funktionen entgegen. Durch die 

Verkehrstrassen und die bestehende Ackernutzung besteht eine Vorbeeinträch-

tigung. Zugleich trennen die Verkehrstrassen mit dem Verkehrsgrün die ge-

plante Anlage von der Ortslage und schirmt sie von dieser ab, sodass das Orts-

bild nicht erheblich beeinträchtigt wird. Die nächstgelegene Wohnnutzung liegt 

südlich in ca. 800 m Entfernung. Innerhalb des Plangebiets wird die Boden-

fruchtbarkeit/Ertragsfähigkeit des Bodens mit mittel angegeben (LANDESAMT FÜR 

BERGBAU, ENERGIE UND GEOLOGIE (LBEG, 2025)). Stellenweise ist diese äußerst 

gering (Stufe 1). Die Bodenzahl der Bodenschätzung liegt bei 16, die Ackerzahl 

bei 18. Die Bodenkundliche Feuchtestufe wird als schwach frisch (4) dargestellt. 

Aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses an der Errichtung von Anla-

gen zur Erzeugung von erneuerbarer Energie wird vorliegend der Nutzung der 

Fläche für Freiflächen-PV-Anlagen der Vorrang gegenüber anderen entgegen-

stehenden Nutzungen und Funktionen (insb. Vorbehaltsgebiet für die Landwirt-

schaft) eingeräumt. Die für die Freiflächen-PV-Anlagen vorgesehenen Flächen 

können nach Ende der Nutzung für Freiflächen-PV-Anlagen wieder einer land-

wirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 
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7 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung, zum Ausgleich 
und Ersatz der nachteiligen Auswirkungen / Eingriffsrege-
lung 

7.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Gestaltung 

Folgende Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen werden in der vorlie-

genden Bauleitplanung festgesetzt bzw. werden berücksichtig: 

S1: Begrenzung der maximalen Höhe baulicher Anlagen 

• Die Gesamthöhe der Anlagen darf höchstens 4,50 m betragen, um eine 

negative Fernwirkung der Anlage auszuschließen, 

• Die Höhe des Zaunes (Farbe Grün) darf maximal 2,5 m betragen, die 

Unterkante muss mindestens 0,20 m Abstand zur Geländeoberfläche 

einhalten. 

S2: Anlagenkonfiguration 

• Begrenzung der Modulunterkante auf mindestens 0,8 m über Gelände-

oberkante. 

S3: Baugrenzen 

• Abstand zu Waldflächen von 30 m, 

• Abstand zum verrohrten Graben von 2 m, 

• Es wird ein nicht überbaubarer Schutzstreifen von je 6 m beidseitig der 

durch das Plangebiet verlaufenden Gastrasse eingehalten. 

S4: Festsetzungen 

• Festsetzung des nördlich an das Sondergebiet angrenzenden Bereiches 

als Fläche für Wald, um Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft in 

diesem Bereich zu vermeiden. 

S5: Allgemeine Schutzmaßnahme - Umweltbaubegleitung 

Einsetzen einer Umweltbaubegleitung zur inhaltlichen und terminlichen Abstim-

mung im Vorfeld, während der Ausführung und zur laufenden Überwachung der 

Umsetzung. 
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• aller gesetzlichen Umweltvorschriften, Normen und Regelwerke zur Ver-

meidung von Umweltschäden, 

• aller umweltrelevanten Genehmigungsvorgaben, 

• der funktionsgerechten Umsetzung der landschaftspflegerischen Maß-

nahmen  

sowie der regelmäßigen Berichterstattung an die Genehmigungsbehörde über 

die konkrete Durchführung der umweltrelevanten Maßnahmen.  

S6: Allgemeine Schutzmaßnahme - Boden 

• Bodenschutz gemäß DIN 18915 (u. a. keine Oberbodenarbeiten bei 

Nässe), 

• Vor Baubeginn erfolgt von Seiten des Auftraggebers eine intensive 

Baustelleneinweisung des Auftragnehmers, speziell des Maschinenfüh-

rers. Fahrwege und Bodenlagerflächen werden gekennzeichnet, 

• Reduzierung des Baustreifens auf den unbedingt erforderlichen Umfang, 

• Zwischenlagerflächen auf dafür ausgewiesenen vorbelasteten Flächen, 

• Fachgerechte Wartung der Baumaschinen zur Vermeidung von Tropfver-

lusten, 

• Einsatz bodenschonender Baufahrzeuge, 

• Verwendung von Bodenschutzmatten bei nassen Bodenverhältnissen, 

• Rekultivierung der temporär in Anspruch genommener Flächen, ggf. Bo-

denlockerung, 

• Fachgerechter Abtransport und Entsorgung nicht landwirtschaftlich ver-

wertbaren, ggf. überschüssigen Bodenaushubs entsprechend BBodSchV 

und nach Abstimmung mit der zuständigen Bodenschutzbehörde. Die 

Nachweise der fachgerechten Wiederverwendung sind im Rahmen der 

Baudurchführung zu erbringen, 

• Keine Oberbodenarbeiten bei Nässe, 
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• Baustellenflächen und Betriebsflächen, die nachfolgend keiner direkten 

Überbauung und Nutzung unterliegen, werden rekultiviert. 

S7: Allgemeine Schutzmaßnahme - Wasser 

• Ordnungsgemäße Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und 

Treibstoffen im Bereich der Baustelle und sicherer Umgang mit diesen im 

Bauablauf, 

• Fachgerechte Wartung der Baumaschinen zur Vermeidung von Tropfver-

lusten. 

Die im Folgenden aufgeführten Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchti-

gungen (mitigation measures) sind bei der Durchführung des Vorhabens einzu-

setzen und sind u. a. auch geeignet, Beeinträchtigungen von Arten, in diesem 

Fall am Boden brütende Vogelarten, zu vermeiden. 

S8: Maßnahmen zur artenschutzrechtlichen Vermeidung (Bodenbrüter) 

• Die Baumaßnahmen sind außerhalb der Hauptbrutzeit der am Boden 

brütenden Vogelarten (1. März bis 15. August) durchzuführen, 

• Falls die Baumaßnahme in der Brutzeit begonnen wird oder sich in diese 

hineinverzögert, erfolgt vor Baubeginn eine Baufeldüberprüfung auf aktu-

ellen Besatz durch eine avifaunistisch fachkundige Person im Rahmen 

der Umweltbaubegleitung (UBB). In der Folge ist die UNB über das Er-

gebnis der Kontrolle in Kenntnis zu setzten bzw. ggf. das weitere Vorge-

hen mit der UNB abzustimmen, 

• Alternativ sind spätestens ab 1. März geeignete Vergrämungsmaßnah-

men wie z. B. Aufspannen von Flatterbändern oder fortlaufender Baube-

trieb vorzusehen, im Rahmen der UBB sind entsprechende Abstimmung 

mit der UNB durchzuführen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass 

keine von Altvögeln, Gelegen oder nicht flüggen Jungen besetzten Nes-

ter zerstört und damit Individuen verletzt oder getötet werden. Es können 

ferner potenzielle erhebliche Störungen vermieden werden. 

S9: Schutzgut Flora 

• Beschränkung der Auswirkungen während des Baubetriebs durch Aus-

weisung eines Baustreifens und der Baustelleneinrichtungsfläche auf 

den bautechnisch unbedingt notwendigen Umfang, 
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• Eingrenzung und Markierung der Baustreifen in ökologisch empfindlichen 

Bereichen durch einen flexiblen Absperrzaun, 

• Baumschutzmaßnahmen nach R SBB 2023 und DIN 18920, ggf. Gehölz-

rückschnitt und hochbinden der Krone, 

• Markierung der zu schützenden Gehölzbestände mit einem flexiblen Ab-

sperrzaun oder Anbringen von Baumschutzmanschetten, 

• Keine Materialablagerungen im Nahbereich (Wurzelbereich) von Bäu-

men, 

• Rekultivierung des Baustreifens und der Baustelleneinrichtungsflächen. 

S10: Allgemeine Schutzmaßnahmen - SPE-Fläche 

• Die plangebietsinterne Kompensationsfläche „Umgrenzung von Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 

und Landschaft“ gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 ist während der Bau-

durchführung vor Befahren durch Baufahrzeuge durch einen Schutzzaun 

zu sichern. Auf den SPE-Flächen dürfen während der Bauphase keine 

Baustelleneinrichtungsflächen eingerichtet werden und nicht betreten 

werden. Nach Beendigung der Bauphase ist der Schutzzaun abzubauen. 

Die Flächen sind im Anschluss zu halboffenen Habitaten zu entwickeln 

und zu pflegen (vgl. Kompensationsmaßnahme A1). 

G1: Ansaat der Sondergebietsfläche mit regionalem Saatgut 

Die Grünlandfläche unterhalb der Solarmodule ist mit einer artenreichen regio-

nalen Wiesenuntersaat oder Wildpflanzensaatgut anzusäen. Sie ist dauerhaft 

extensiv zu pflegen und zu erhalten. Die Wiese ist einmal jährlich im Herbst zu 

mähen. Alternativ ist eine Beweidung durch Schafe oder Ziegen zulässig. Die 

Mahd muss zeitlich so erfolgen, dass zuvor ein Abblühen der Blühpflanzen 

möglich ist. 

Unzulässig sind Pflegeumbrüche, Walzen, Abschleppen, Striegeln und der Ein-

satz von Pflanzenschutz- (Insektizide, Fungizide, Herbizide und Wuchsstoffe) 

und Düngemitteln (mineralischer und organischer Dünger einschl. Gülle oder 

Klärschlamm) sowie der Einsatz von Saugmähern.  
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Aufkommende Neophyten (Indisches Springkraut, Herkulesstaude, Kanadische 

Goldrute, Japanischer Knöterich) sind auf der gesamten Fläche frühzeitig zu 

beseitigen. 

Die Brut- und Setzzeit ist zu beachten. 

7.2 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung 

7.2.1 Allgemein 

Die unvermeidbaren erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Na-

turhaushalts und des Landschaftsbilds sind zu kompensieren.  

Wie im Kapitel 4 ermittelt, sind von den betrachteten Schutzgütern das Schutz-

güter Fläche/Boden von erheblichen Beeinträchtigungen betroffen, die es zu 

kompensieren gilt.  

7.2.2 Schutzgut Biotope und Pflanzen und Tiere 

Methodik 

Nach den Vorgaben nach dem Breuer-Modell (BREUER, W. (1994, Januar 

2006)) sowie den „Hinweisen für einen naturverträglichen Ausbau von FF-PV-

Anlagen" (NIEDERSÄCHSISCHER KREISTAG & NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB 

FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (NLT, 2023)) gelten fol-

gende Vorgaben zur Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Biotope und 

Pflanzen und Tiere: 

a) Biotoptypen der Wertstufe I und II sind nicht Zielbiotoptypen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege, bei Untergang liegt keine erhebli-

che Beeinträchtigung des Schutzgutes vor. 

b) Biotoptypen der Wertstufe III sind grundsätzlich in angemessener Zeit 

(bis zu 25 Jahre) wiederherstellbar. Ein Ausgleich erfolgt auf Flächen der 

Wertstufe I und II, im Verhältnis 1:1. 

c) Biotoptypen der Wertstufe IV und V sind grundsätzlich tabu. Sie sind 

nicht in einer angemessenen Zeit (bis 25 Jahre) wiederherstellbar. 

d) Falls ausnahmsweise die Inanspruchnahme eines schwer regenerierba-

ren Biotoptyps (25 bis 150 Jahre) erfolgt, ist ein Ausgleich im 
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Flächenverhältnis von 1 : 2 erforderlich. Falls ausnahmsweise die Inan-

spruchnahme eines kaum oder nicht wiederherstellbaren Biotoptyps (län-

ger als 150 Jahre) erfolgt, ist ein Ausgleich im Flächenverhältnis von 

mind. 1 : 3 erforderlich [abweichende Regelungen bestehen bei Wald] 

[…]. 

e) Über die Kompensation für Biotoptypen hinausgehende Anforderungen 

können sich ergeben, wenn durch die geplanten Eingriffe gefährdete 

Pflanzen- und Tierarten ("Rote Listen-Arten") erheblich beeinträchtigt 

werden und diese Beeinträchtigungen nicht bereits mit den Maßnahmen 

für den Boden sowie die Biotoptypen der Wertstufen III, IV und V kom-

pensiert werden. 
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Kompensationsbedarf 

Vorhabenbedingt werden Biotoptypen der Wertstufe I "Sandacker" (AS) und 

"Sonstige Anbaufläche von Gehölzen" (EBS) überplant. Es liegt keine erhebli-

che Beeinträchtigung des Schutzgutes vor, das zu kompensieren ist.  

Es wird eine gefährdete Tierart der Roten Liste erheblich beeinträchtigt (Heide-

lerche - Vorwarnliste DE und HB/Nds), die es zu kompensieren gilt. 

7.2.3 Schutzgut Fläche/Boden 

Methodik 

Die Vorgaben des Breuer Modells (BREUER, W. (Januar 2006)) zur Kompensa-

tion des Eingriffs in die Schutzgüter Boden/Fläche sowie die „Hinweise für einen 

naturverträglichen Ausbau von FF-PV-Anlagen" (NIEDERSÄCHSISCHER KREISTAG 

& NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NA-

TURSCHUTZ (NLT, 2023)) sind folgende: 

a) Der Ausgleich für Versiegelung ist Entsiegelung in gleicher Flächen-

größe. 

b) Falls dies nicht möglich ist, ist auch die Aus-der-Nutzungnahme des ent-

sprechenden Bodentyps in entsprechender Größe als Ausgleich zu be-

trachten. Falls ausnahmsweise die Inanspruchnahme eines Bodens mit 

besonderen Werten erfolgt, ist ein Ausgleich im Flächenverhältnis von 

1 : 1 erforderlich. Bei Inanspruchnahme eines Bodens ohne besondere 

Werte ist ein Ausgleich im Flächenverhältnis von 1 : 0,5 erforderlich. 

Kompensationsbedarf 

Durch die Realisierung der vorliegenden Planung kommt es auf den bisher 

landwirtschaftlich/gartenbaulich genutzten Flächen zu einer Versiegelung und 

Überprägung von Fläche und Bodenstandorten der Wertstufe 2. Die zulässige 

Versiegelung wird durch die Festsetzung einer maximalen Grundfläche be-

stimmt. Insgesamt darf aufgrund der festgesetzten maximalen Grundfläche im 

Sondergebiet eine Fläche von 2.000 m² neu vollversiegelt werden.  

Eine Fläche von rd. 48.925 m² wird durch die Überstellung mit Modultischen 

verschattet. Eine Bodengenese kann unter den Solarmodulen weiterhin stattfin-

den, Oberflächenwasser kann weiter ungehindert versickern. 
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Die Verschattung von Flächen durch die Überstellung mit Solarmodulen kann 

durch die Entwicklung von Biotoptypen der Wertstufe III auf Biotoptypen der 

Wertstufe I innerhalb der Solarfläche kompensiert werden, wenn mindestens 

auf einem Drittel der eingezäunten Solarfläche Biotoptypen der Wertstufe III 

entwickelt werden und die in der Arbeitshilfe „Hinweise für einen naturverträgli-
chen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ (NIEDERSÄCHSICHER STÄDTE- 

UND GEMEINDEBUND (NSGB, 2022)) genannten Anforderungen an den Mindestab-

stand der Modulunterkante zum Boden (0,8 m), die maximal überspannte Tiefe 

der Modultische (nicht mehr als 5 m) und den Abstand zwischen den Modulti-

schen (mindestens 3,5 m) eingehalten werden.  

Die Beeinträchtigungen in das Schutzgut Boden, die durch die Verschattung 

und Versiegelung ausgelöst werden können - wie nachfolgend erläutert - nicht 

innerhalb der eingezäunten Fläche des Solarfeldes kompensiert werden. Inner-

halb des Solarparks können die Beeinträchtigungen nur kompensiert werden, 

wenn Biotoptypen mindestens der Wertstufe III auf einem Drittel der Solarpark-

fläche entwickelt werden. 

Im Solarpark Hanstedt kann die Kompensation für das Schutzgut Boden aus 

nachfolgenden Gründen nachgewiesenermaßen innerhalb der umzäunten Flä-

che nicht gewährleistet werden. 

• Der dafür erforderliche Umfang von mindestens 1/3 der eingezäunten 

Solarfläche steht nicht für die Kompensation zur Verfügung, da 

o innerhalb der eingezäunten Solarfläche nur ca. 14.890 m² zur in-

ternen Kompensation zur Verfügung stehen. Ein Drittel der Solar-

fläche hat jedoch eine Größe von 19.554 m² (64.726m² x 0,333 

abzgl. 2.000 m² für die Vollversiegelung). 

• Die Bedingungen für die Entwicklung sowie die dauerhafte Bewirtschaf-

tung und Pflege von Biotoptypen mit mindestens der Wertstufe III kann 

nicht gewährleistet werden, da 

o der Abstand der Modulreihen untereinander < 3,50 m beträgt. 

Die Kompensation für das Schutzgut Boden erfolgt somit außerhalb der einge-

zäunten Solarfläche. 
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Tabelle 7-1: Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut Boden 

Einstufung der  

Böden 

Maximale Ver-

sieglung (maxi-

male Grundflä-

che in m²) 

Ausgleichsfaktor Ausgleichsbedarf in 

[m²] 

Böden mit allgemei-

ner Bedeutung 
2.000 1 : 0,5 1.000 

Einstufung der  

Böden 

Mit PV-Modulen 

belegte Fläche in 

m² 

Ausgleichsfaktor Ausgleichsbedarf in 

[m²] 

Böden mit allgemei-

ner Bedeutung 
46.925 

Entwicklung von  

Biotoptypen der Wert-

stufe III 

1/3 der Solarfläche 

(19.554 m²) 

19.554 

Summe 48.925  20.554 

 

Es ergibt sich ein Kompensationsbedarf für das Schutzgut Boden von 20.554 

m².  

Das Kompensationserfordernis für das Schutzgut Boden von 20.554 m² kann 

vollumfänglich innerhalb der SPE-Flächen erbracht werden. Acker der Wert-

stufe I wird zu einem Mischbiotop aus Halbruderaler Gras- und Staudenflur mitt-

lerer Standort (UHM) und Extensivgrünland (GE) entwickelt (vgl. Ausgleichs-

maßnahme A1).  

7.3 Plangebiets-interne Kompensationsmaßnahmen A1CEF  

Im Sonstigen Sondergebiet, außerhalb der Baugrenzen, verbleibt eine Fläche 

von ca. 29.778 m², die für Plangebiets-interne Kompensationsmaßnahmen zur 

Verfügung steht. Diese Fläche ist durch eine entsprechende Planzeichnung 

„Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ gemäß BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20 zu sichern 

(SPE-Fläche). 

Diese Fläche kann zur Kompensation des Schutzgutes Boden und Tiere heran-

gezogen werden. Auf 29.778 m² der kompensationsfähigen Fläche wird für das 

Schutzgut Boden und Tiere der Mischbiotoptyp "Halbruderale Gras- und Stau-

denflur mittlerer Standorte" sowie "Extensivgrünland" (GE) entwickelt. Die Flä-

che stellt sich derzeitig als Acker und Sonstige Anbaufläche von Gehölzen (gar-

tenbaulicher Kultur) der Wertstufe I dar. Durch die Entwicklung einer 
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"Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte" sowie "Extensivgrün-

land" (GE) findet eine ökologische Aufwertung um zwei Wertstufen, auf die 

Wertstufe III statt. Zur Erstinstandsetzung hat eine Ansaat mit der Saatgutmi-

schung „24 NI Mehrjährige Blühstreifen BS 2 Niedersachsen“ mit 70% Wild-
pflanzen (Regiosaatgut) und 30% Kulturarten zu erfolgen. Das Saatgut ist bis 

spätestens 15. Mai in einer Aussaatstärke von mindestens 7 kg/ha plus Füllstoff 

(insg. 10kg/ha) auszubringen. Der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemit-

teln ist nicht zulässig.  

Diese Maßnahme stellt gleichzeitig einen vorgezogenen Ausgleich für ein Brut-

paar der Heidelerche dar.  

 

 

Abbildung 7-1: Auszug aus der Planzeichnung (ohne Maßstab) 
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Bewirtschaftung und Pflege - Offenlandpflege 

• Mosaikmahd von kleinen Teilflächen, das Ausmähen dieser Teilflächen 

zur Grünlandpflege ist nach dem 01.09. eines jeden Jahres gestattet, 

• Das Bodenrelief darf nicht verändert werden, 

• Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern ist nicht zuläs-

sig, 

• Von der Mahd sind höhere, vorjährige krautige (Gras-) Bestände bis ca. 

30 cm Höhe für die Nestanlage von der Mahd auszunehmen, eine Nut-

zungsaufgabe ist nicht zulässig, 

• Offenhaltung und Verhindern der Sukzession zu Wald, Entkusselung 

spontan aufgewachsener Gehölze, 

• Sollte die Entwicklung der internen Kompensationsmaßnahme nicht den 

gewünschten Verlauf nehmen, ist die weitere Vorgehensweise mit der 

Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises abzustimmen 

7.4 Plangebiets-externe Kompensationsmaßnahmen 

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen für die Schutzgüter Boden und 

Tiere können vollumfänglich innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 

16 "Solarpark Hanstedt" erbracht werden. Plangebiets-externe Kompensations-

maßnahmen werden nicht erforderlich. 
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8 Prüfung der Einhaltung artenschutzrechtlicher Belange 

8.1 Einleitung 

Aufgabe der artenschutzrechtlichen Prüfung ist es, herauszuarbeiten, ob durch 

das geplante Vorhaben Schädigungen bzw. Störungen der besonders und 

streng geschützten Arten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden kön-

nen. Dabei werden als vorhabenbedingte Wirkfaktoren z. B. Flächenversiege-

lungen und Überformung sowie Verlust von Biotopen zugrunde gelegt.  

Aufgrund der Einschränkung der Zugriffsverbote durch den § 44 (5) BNatSchG 

sind bezogen auf dieses Eingriffsvorhaben folgende Artengruppen von arten-

schutzrechtlicher Relevanz: 

• Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG)1 

• Europäische Vogelarten (streng geschützte sowie besonders geschützte 

Vogelarten) 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird der Frage nachgegangen, 

ob die Umsetzung der Maßnahmen durch die Vorgaben des speziellen Arten-

schutzrechts dauerhaft verhindert wird. Zur Klärung des Sachverhalts werden 

folgende Teilfragen geklärt: 

1. Beschreibung der Planung: Welche der Maßnahmen sind geeignet, sich 

nachteilig auf geschützte Tier- oder Pflanzenarten auszuwirken? 

2. Relevante Artenvorkommen: Welche Vorkommen besonders oder streng 

geschützter Tier- und Pflanzenarten sind aus dem Plangebiet bekannt? 

Welche weiteren artenschutzrechtlich relevanten Arten kommen möglich-

erweise vor? 

3. Artenschutzrechtliche Verbote: Welche Verbotstatbestände des § 44 (1) 

BNatSchG werden bei Realisierung der Planung berührt? Sind diese 

nach den Vorgaben des § 44 (5) BNatSchG im vorliegenden Fall anzu-

wenden? 

Das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten basiert auf dem Habitat-

potenzial, das aus der vorhandenen Biotopausstattung im Planungsgebiet 

 
1 RICHTLINIE 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt geändert durch Beitrittsakte 2003.  
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abgeleitet wird sowie aus den Ergebnissen der Brutvogelkartierung durch DIPL.-

BIOL. UWE HANDKE (2025).  

Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Urteile des Europäischen 

Gerichtshofes und des Bundesverwaltungsgerichtes sind die Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie bei der artenschutzrechtlichen Prüfung in der Regel 

auf Artniveau zu behandeln. Arten, bei denen die Lebensweise sowie die ökolo-

gischen Ansprüche und Betroffenheitssituation sehr ähnlich sind, können bei 

der Prüfung zusammengefasst werden. Nicht gefährdete Vogelarten ohne be-

sondere Habitatansprüche werden damit in Gruppen (z. B. Gebüschbrüter) zu-

sammengefasst betrachtet. 

8.2 Projektwirkung - mögliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

Als grundsätzliche Projektwirkungen, durch die mit dem Bebauungsplan ermög-

lichte Nutzung sind hinsichtlich der gesetzlich geschützten Tiere und Pflanzen 

insbesondere folgende Beeinträchtigungen theoretisch denkbar: 

• Neuversiegelung von Flächen, Isolierung bzw. Zerschneidung von Le-

bensräumen, baubedingte Störungen: 

o baubedingte Individuenverluste [Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 1 

BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten)] 

o Inanspruchnahme funktional bedeutender (Teil-)Habitate durch 

Bau und Anlagen, insbesondere der Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten [Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, 

Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten)] 

o Erhebliche Störung im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG durch 

baubedingte Störwirkungen (Lärm, Licht, Bewegungsreize)  

Die hier beschriebenen Wirkungen werden nachfolgend daraufhin überprüft, ob 

sie grundsätzlich geeignet sind, artenschutzrechtliche Verbotstatbestände aus-

zulösen. 
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8.3 Datengrundlage 

Für die Ermittlung der Artvorkommen im Untersuchungsgebiet stehen folgende 

Datengrundlagen und Quellen zur Verfügung: 

• Biotop- und Nutzungstypenkartierung, wurde durch IDN im Mai 2025 

durchgeführt 

• Faunistisches Gutachten der Brut- und Gastvögel, durchgeführt von DIPL. 

BIOL. UWE HANDKE (2025)  

• aktuell gültige Rote-Listen der Pflanzen und Tiere  

(BRD und Niedersachsen) 

• Umweltkartenserver Niedersachsen 

• Landschaftsrahmenplan (LRP) Landkreis Rotenburg (Wümme), (2016)  

Für den Vorhabenbereich werden im LRP keine faunistischen Einzelnachweise 

oder weitere Faunadaten benannt (s. Karte 1 (Süd) "Arten und Biotope" sowie 

Hauptband). 

Somit wird für Artengruppen mit einer unzureichenden Datengrundlage eine 

Analyse des jeweiligen Lebensraumpotenzials vorgenommen (vgl. Kapitel 5.4). 

Aussagen zu potenziell vorkommenden relevanten Tier- und Pflanzenarten kön-

nen demnach über die Biotopstruktur des Untersuchungsgebietes abgeleitet 

werden. Als weitere Prüfmatrix gelten hier die vom NLWKN (2015) genannten 

Arten.  

8.4 Ermittlung und Beschreibung des artenschutzrechtlich relevanten 
Artenspektrums 

Das von den Verbotstatbeständen nach § 44 (1) Nr. 1 bis 4 BNatSchG be-

troffene Artenspektrum setzt sich aus den in Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-

geführten Tier- und Pflanzenarten sowie den Europäischen Vogelarten zusam-

men. Nachfolgend erfolgt eine Zusammenstellung aller Artengruppen europa-

rechtlich geschützter Arten. Für alle grundsätzlich relevanten Arten bzw. Arten-

gruppen wird angeführt, ob ein Vorkommen nachgewiesen wurde oder aufgrund 

der vorhandenen Nutzungen und Habitatstrukturen zu erwarten ist und eine 

weitere artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich sein könnte.  
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Tabelle 8-1: Relevanzprüfung 

Artengruppe Potenzialabschätzung zum Vorkommen von Arten Relevanz 
Pflanzen Im Rahmen der Biotopkartierung im Jahr 2025 

 wurden keine relevanten Arten festgestellt. Aufgrund 
des allgemeinen Artenrückgangs und der Biotopaus-
stattung sowie vor dem Hintergrund der spezifischen 
Habitatansprüche der streng geschützten Arten ist ein 
solches Vorkommen auf einer intensiv genutzten 
Ackerfläche nicht zu erwarten. Geschützte Ackerwild-
kräuter konnten ebenfalls nicht festgestellt werden.  

nicht relevant 
 

Tag- und  
Nachtfalter 

Ein Vorkommen einzelner Arten (z. B. Schmetterlinge) 
auch innerhalb des Untersuchungsgebietes, z. B. auf 
Saumstrukturen und der Ruderalflur ist potenziell mög-
lich. Eine besondere Eignung der vorhabenbedingt be-
anspruchten Flächen als Lebensraum wird vor dem 
Hintergrund der spezifischen Habitatansprüche der ge-
schützten Arten jedoch nicht erwartet.  

nicht relevant 
 

Käfer Eine besondere Eignung der vorhabenbedingt bean-
spruchten Flächen als Lebensraum wird vor dem Hin-
tergrund der spezifischen Habitatansprüche und Ver-
breitung der streng geschützten Käferarten (oftmals 
Alt- und Totholz, offene Sandflächen) nicht erwartet. 

nicht relevant 
 

Libellen Eine besondere Eignung der vorhabenbedingt bean-
spruchten Flächen als Lebensraum wird vor dem Hin-
tergrund der spezifischen Habitatansprüche der 
strenggeschützten Arten (vor allem größere Stillgewäs-
ser/Wasserflächen) nicht erwartet, da entsprechende 
Lebensräume im Vorhabenbereich nicht vorhanden 
sind. Nach Angaben des LRP Landkreis Rotenburg 
(Wümme) (2016) kommen die gefährdeten und ge-
schützten Arten überwiegend innerhalb der FFH-Ge-
biete vor. Auch nach den Angaben des NLWKN 
(2011a) kommen diese Arten nicht im Untersuchungs-
gebiet vor. 

nicht relevant 
 

Aquatische 
Fauna  

Aquatische Lebensräume sind im Vorhabenbereich 
nicht vorhanden. Die umliegenden Gräben werden 
nicht beeinträchtigt. Sie waren während der faunisti-
schen und floristischen Bestandserfassungen 2025 tro-
cken. 

nicht relevant 
 

Amphibien Für alle strenggeschützten Arten haben die vorhaben-
bedingt beanspruchten Flächen keine besondere Eig-
nung als Lebensraum. Die Projektwirkungen würden 
zudem in keinem Fall die durch die Ackernutzung be-
stehenden Vorbelastungen im Hinblick auf ein Tö-
tungsrisiko übersteigen. 

nicht relevant 
 

Reptilien  Aufgrund der Habitatausstattung am Vorhabenstandort 
und aufgrund der Angaben des NLWKN (2011b) zur 
Verbreitung sind für diese in Niedersachsen vertrete-
nen streng geschützten Reptilienarten Schlingnatter 
(Hochmoor) und Zauneidechse (Mager- und Halbtro-
ckenrasen, trockene Böden) keine relevanten Vorkom-
men am Vorhabenstandort zu erwarten.  

nicht relevant 
 

Säuger Ein Vorkommen von streng geschützten Fledermaus-
arten, die den Vorhabenbereich als Jagdhabitat nut-
zen, ist potenziell möglich. Ein Vorkommen von Quar-
tieren im Eingriffsbereich ist ausgeschlossen. Die um-
gebenden Gehölze bieten Quartierpotenziale und stel-
len Leitstrukturen für den Fledermausjagdflug dar. 

nicht relevant 
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Artengruppe Potenzialabschätzung zum Vorkommen von Arten Relevanz 
Diese Strukturen sind durch das Vorhaben nicht betrof-
fen. Es kann vorhabendingt durch die Überbauung mit 
Solarmodulen ggf. zu einer Entwertung des Jagdhabi-
tats kommen. Keinesfalls kommt es jedoch zu einem 
vollständigen Verlust. Jagdhabitate sind zudem zwar 
geeignet, das Vorkommen der Arten zu unterstützen, 
sie haben aber keine besondere Bedeutung als limitie-
rende Ressource (BOYER ET AL. 1998) Bau- und anla-
gebedingte Wirkungen (Reflexion) kommen tagsüber, 
außerhalb der Aktivitätszeiten der Artengruppe zum 
Tragen. 

 Es gibt keine Hinweise auf Vorkommen weiterer, 
streng geschützter Säugetierarten wie Fischotter, 
Feldhamster, Gartenschläfer, Wolf, Biber, Haselmaus, 
Wildkatze und Luchs oder die Arten können aufgrund 
der Habitatausstattung im Vorhabenbereich ausge-
schlossen werden bzw. wären auch aufgrund der Pro-
jektwirkungen nicht betroffen, da diese mobil genug 
sind, auszuweichen bzw. sich zwischen den Modulen 
zu bewegen. Die geplante Umzäunung wird für 
Kleinsäuger durchlässig hergestellt. Die hier vorliegen-
den punktuellen Habitatverluste liegen weit unter einer 
Relevanzschwelle. 

nicht relevant 
 

Vögel Im Jahr 2025 sind Europäische Vogelarten im Unter-
suchungsgebiet nachgewiesen worden. Die mögliche 
Betroffenheit dieser von dem geplanten Vorhaben wird 
im Kapitel 8.5 für die einzelnen Verbotstatbestände 
überprüft. 

relevant 

8.5 Auswahl relevanter Arten - Brutvögel 

Als artenschutzrechtlich relevant werden nach § 44 Abs. 5 BNatSchG alle euro-

päischen Brutvogelarten erachtet. 

Eine vertiefende Einzelartbetrachtung sollte grundsätzlich für 

• Arten, die nach den Roten Listen von Deutschland bzw. Niedersachsen 

den Gefährdungsstatus 1, 2 oder 3 aufweisen sowie Arten, die auf der 

Vorwarnliste stehen (Status V), 

• Arten, die im Anhang I der EU-VSRL (Anh. I EU-VSRL) aufgeführt sind, 

• nach § 7 (2) Nr.14 BNatSchG streng und besonders geschützte Arten 

und 

• Koloniebrüter, die mit mehr als fünf Paaren vorkommen (im Untersu-

chungsgebiet nicht relevant) 
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erfolgen. Von Konflikten mit artenschutzrechtlicher Relevanz sind hierbei an 

erster Stelle die Arten betroffen, deren Brutreviere im Bereich der Eingriffsflä-

chen liegen (s. Anlage 3 und Anhang 1), sodass eine Einzelartbetrachtung für 

die Art Heidelerche erforderlich wird.  

Sofern nicht anders angegeben, beruhen die folgenden Beschreibungen und 

Einstufungen zur Heidelerche auf den Angaben in den "Vollzugshinweisen zum 

Schutz von Brutvogelarten in Niedersachsen - Wertbestimmende Brutvogelar-

ten der EU-Vogelschutzgebiete mit Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungs-

maßnahmen, Heidelerche (Lullula arborea)" des NLKWN (Stand November 

2011). 

Tabelle 8-2: Einzelartbetrachtung Heidelerche 

Durch das Vorhaben betroffene Art: 

Heidelerche (Lullula arborea) 

1  Schutz- und Gefährdungsstatus 

 europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand D. 
       RL D (V)                                  günstig 

       RL Niedersachsen/Tiefland-O. (V/V)               günstig 

2  Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art 

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten 

Die Heidelerche besiedelt häufig halboffene, strukturierte Landschaften mit sonnenexponierten, trocken-
sandigen, vegetationsarmen Flächen (JÖBGES & WEBER 2002). Hierbei können die besiedelten Habitate 
lokal unterschiedlich sein. Nachweise aus anderen Bundesländern zeigen die unterschiedlich genutzten 
Habitaträume wie u.a. Waldrand-Heide-Habitate und Aufforstungsflächen sowie Waldrand-Brachen oder 
Waldrand-Äcker oder lockere Kiefern- und Eichen-Birken-Mischwälder mit offenen Pionierflächen (KIECK-
BUSCH et al. 2000, LEGGE 2009). Meistens werden Hanglagen mit Windschutzmöglichkeiten und warme 
Luftschichten in Bodennähe besetzt, die hauptsächlich aus sandiger Zusammensetzung bestehen. Die 
Nähe zu Waldrändern ist ein wichtiger Habitatbestandteil, da sich die Heidelerche hierdurch bei Gefahren-
situation in den Wald flüchten kann (SCHAEFFER, T., VOGEL, B., (2000)). 

2.2 Verbreitung in Deutschland/in Niedersachsen 

Deutschland: 
Bestand in Deutschland (2011 - 2016): ca. 27.000 - 47.000 Brutpaare.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-

den.  

Niedersachsen: 
Bestand in Niedersachsen (2015): 6.500 Reviere. (KRÜGER, T. & SANDKÜHLER, K. (2022)) 

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen   potenziell möglich 
Die Heidelerche ist im UG mit einem Brutpaar vertreten. Der Brutstandort liegt auf der Ackerfläche, südlich 
der Gehölzfläche für gartenbauliche Kultur, im südwestlichen Teil des Vorhabenbereiches. 

3  Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 (1) Nr.1 BNatSchG) 

3.1.1 Baubedingte Tötungen  
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Durch das Vorhaben betroffene Art: 

Heidelerche (Lullula arborea) 

Werden baubedingt Tiere evtl. verletzt oder getötet?  ja  nein 

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 

Im direkten Vorhabenbereich wurde ein Brutrevier der Heidelerche nachgewiesen. 

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen: 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen:   ja  nein 
 Das Baufeld wird außenhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist. 

 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft 
Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung  
des Baufeldes notwendig?  ja  nein 
Die Heidelerche ist im Vorhabenbereich mit einem Brutpaar vertreten. Das Baufeld wird außerhalb der 
Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist. Erstreckt sich die Baumaßnahme in die Brutzeit werden 
Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt. 

Sind sonstige Maßnahmen zur Vermeidung von baubedingten Tötungen  
notwendig?  ja  nein 
Besteht die Gefahr, dass trotz Vermeidungsmaßnahmen baubedingte  
Tötungen in einem nicht vernachlässigbaren Umfang eintreten könnten?  ja  nein 

3.1.2 Betriebs- bzw. anlagebedingte Tötungen  

Entstehen betriebs- oder anlagebedingt Tötungsrisiken, die über das allgemeine Lebensrisiko  
hinausgehen (signifikante Erhöhung des Lebensrisikos)?  ja  nein 

Sind Vermeidungsmaßnahmen für kollisionsgefährdete Tierarten  
erforderlich?  ja  nein 

Betriebs- und anlagebedingt bestehen keine Wirkfaktoren durch die Freiflächen-Photovoltaikanlage, wel-

che zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos führen könnte.  

Der Verbotstatbestand "Fangen, Töten, Verletzen"  

tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.2 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 i. V. m. § 44 (5) BNatSchG)  

Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zer-
stört? (ohne Berücksichtigung von später beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen)  ja  nein 

Das Brutrevier für die Art befindet sich auf der Ackerfläche im südwestlichen Vorhabenbereich. Vorhaben-
bedingt wird die Fortpflanzungs- und Ruhstätte überbaut.  

Geht der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf eine störungsbedingte Entwertung 
zurück?  ja  nein 

Bleiben die ökologischen Funktionen der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang erhalten?  ja  nein 
Angrenzend an den Vorhabenbereich (Baugrenze) werden in Folge der Entwicklung plangebietsinterner 
Kompensationsmaßnahmen zusätzlich Bereiche mit halboffenen Habitaten geschaffen, sodass neue Brut-
habitate entstehen. 

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich?   ja  nein 
Sind CEF-Maßnahmen für die betroffene Art erforderlich?   ja  nein 
Vor Baubeginn sind die plangebietsinternen Kompensationsflächen (SPE-Flächen) anzulegen, zu entwi-
ckeln und zu pflegen. Die plangebietsinterne Kompensationsfläche „Umgrenzung von Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ gemäß BauGB § 9 Abs. 
1 Nr. 20 ist während der Baudurchführung vor Befahren durch Baufahrzeuge durch einen Schutzzaun zu 
sichern. Auf den SPE-Flächen dürfen während der Bauphase keine Baustelleneinrichtungsflächen 
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Durch das Vorhaben betroffene Art: 

Heidelerche (Lullula arborea) 

eingerichtet werden und nicht betreten werden. Nach Beendigung der Bauphase ist der Schutzzaun abzu-
bauen. Die Flächen sind im Anschluss zu halboffenen Habitaten zu entwickeln und zu pflegen   

Der Verbotstatbestand "Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten" tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.  ja  nein 

3.3  Störungen (§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) 

Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,  
Überwinterungs- und Wanderungszeiten gestört?  ja  nein 

Vor Baubeginn werden die CEF-Flächen für die Heidelerche im Vorhabenbereich, jedoch außerhalb der 
Baugrenzen entwickelt. Störungen beschränken sich auf die Bauarbeiten in angrenzenden Bereichen. Die 
Art zählt zu den gegenüber Lärm wenig störungsempfindlichen Arten (GARNIEL & MIERWALD 2012), 
weshalb nicht mit einer erheblichen Störung zu rechnen ist. Der Brutnachweis zeigt, dass die Heidelerche 
trotz landwirtschaftlicher Nutzung den Vorhabenbereich besiedelt hat. Die Heidelerche zeichnet sich durch 
eine hohe Ortstreue aus (KRÜGER et al. 2014). Während der Winterzeit wird die Heidelerche zugbedingt 
nicht im UG anzutreffen sein und deshalb nicht gestört werden. 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population?   ja  nein 

Sind Vermeidungs-/vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich?  ja  nein 
Führen Störungen zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten?   ja  nein 
(wenn ja, vgl. 3.2)  
(Hier nur ankreuzen, Störungen, die zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden unter 3.2 erfasst) 

Der Verbotstatbestand "erhebliche Störung"  
tritt (ggf. trotz Maßnahmen) ein.   ja  nein 

4 Aus artenschutzrechtlichen Gründen vorgesehene Funktionskontrollen 

 Funktionskontrollen sind vorgesehen.  

 Ein Risikomanagement ist vorgesehen.  

Die Nester der Heidelerche werden ohnehin jedes Jahr neu gebaut. Je nach landwirtschaftlicher Bearbei-
tung ist es bei der Art üblich, dass es zu Revierverschiebungen innerhalb einer Brutsaison kommen kann. 
Die Heidelerchen sind ortstreu und kehren in die gleichen Reviere zurück. Somit ist die Wirksamkeit der 
Maßnahme sicher prognostizierbar 

5 Fazit 

Nach Umsetzung der fachlich geeigneten und zumutbaren artenschutzrechtlichen Vermei-
dungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und - für ungefährdete Arten - artenschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahme treten folgende Zugriffverbote ein bzw. nicht ein: 

Fangen, Töten, Verletzen  ja  nein 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-  
und Ruhestätten  ja  nein 

Erhebliche Störung  ja  nein 

Eine Prüfung der Voraussetzungen für eine Ausnahme  
nach § 45 (7) BNatSchG ist erforderlich.  ja  nein 



 

73/82 

www.idn-consult.de 

8.6 Zusammenfassung 

Hinsichtlich der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Europäischen Vogel-

arten lässt sich das Eintreten der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG Abs. 1 

Nr. 1 (Nachstellen, Fangen, Verletzen, Töten), Abs. 1 Nr. 2 (Störung während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten) sowie Abs. 1 Nr. 3 (Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten) ausschließen bzw. durch Berücksichtigung entspre-

chender artenschutzrechtlicher Maßnahmen verhindern.  

Eine Prüfung der naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Maßnahme 

gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG (Ausnahmeprüfung) ist nicht erforderlich. 

Der Zulassung und Umsetzung des Vorhabens stehen nach derzeitigem Kennt-

nisstand bei Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen keine ar-

tenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen. 



 

74/82 

www.idn-consult.de 

9 Zusätzliche Angaben 

9.1 Vereinbarung mit dem Waldrecht 

Es sind keine Waldflächen durch das Vorhaben betroffen. Zu den angrenzen-

den Waldbeständen wird ein ausreichender Abstand von 30 m eingehalten. 

9.2 Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen gemäß § 27 und § 47 
WHG 

Es sind keine Gewässerflächen durch das Vorhaben betroffen. 

9.3 Vereinbarkeit mit umliegenden Schutzgebieten 

Es befinden sich keine Schutzgebiete oder gesetzlich geschützten Biotope im 

Vorhabenbereich. 

9.4 Ergänzende Angaben über technische Verfahren und Kenntnislücken  

Im Umweltbericht sind gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB 

auch die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 

Umweltprüfung, insbesondere Hinweise auf Kenntnislücken sowie geplante 

Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen zu erläutern:  

Die relevanten technischen Verfahren bei der Umweltprüfung sind bereits in 

den voranstehenden Kapiteln angeführt. Die Bilanzierung stützt sich auf die 

"Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der 

Bauleitplanung“ (BREUER, W. (1/94 und Januar 2006)) sowie auf die „Hinweise 
für einen naturverträglichen Ausbau von FF-PV-Anlagen" (NIEDERSÄCHSISCHER 

KREISTAG & NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜS-

TEN- UND NATURSCHUTZ (NLT, 2023)). 

Es bestehen keine Kenntnislücken zu relevanten Schutzgütern. Es wurde eine 

Biotoptypenkartierung sowie eine Brutvogelerfassung durchgeführt. Vorkom-

men aller relevanten Tierartengruppen konnten auf dieser Basis mittels Potenzi-

alanalysen hinreichend eingeschätzt werden. Schwierigkeiten bei der Datener-

mittlung bestanden nicht. 
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9.5 Maßnahmen zur Überwachung 

Ein nach § 4c BauGB verpflichtendes Monitoring durch die Gemeinde dient 

dazu, unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen bei der Durchführung der 

Planung frühzeitig zu erkennen, um ggf. geeignete Maßnahmen zur Abhilfe er-

greifen zu können. Zur Überwachung (Monitoring) der vorliegenden Planung 

werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 

• Die Gemeinde wird drei Jahre nach Beginn der Baumaßnahmen eine 

Ortsbegehung des Plangebietes und der zugeordneten Ausgleichsfläche 

durchführen oder veranlassen und diese dokumentieren. Schwerpunkt 

sind hierbei die im Planungsgebiet zu erhaltenden und neu zu pflanzen-

den Gehölzbestände. Hierdurch können potenzielle, unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen ermittelt und geeignete Maßnahmen zur Ab-

hilfe ergriffen werden. 
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10 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Gemeinde Breddorf beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. 16 „Solarpark Hanstedt“ im Parallelverfahren mit der 41. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes. Zweck ist die Festsetzung einer Sondergebietsfläche mit 

der Zweckbestimmung "Sonstiges Sondergebiet". Im bisherigen FNP der Samt-

gemeinde Tarmstedt ist der Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft 

dargestellt. Ein Teil des im Norden des Geltungsbereichs vorhandenen Waldes 

wird gemeinsam mit den nördlich und südlich des Plangebiets gelegenen Wald-

flächen als Waldfläche dargestellt. Gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB wurde in 

diesem Rahmen für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 

durchgeführt und deren Ergebnisse in diesem Umweltbericht dokumentiert. Die 

Artenschutzrechtliche Prüfung ist in den vorliegenden Bericht integriert. 

Durch die vorgesehene Planung kommt es mit der Versiegelung und der Über-

stellung der Flächen durch die Solarmodule zu einem erheblichen Eingriff in das 

Schutzgut Boden. Darüber hinaus kommt es zu einem Flächenverlust von Bio-

toptypen vorrangig geringer Bedeutung. Es liegt kein besonderer Schutzbedarf 

des Schutzgutes vor. Für den Verlust von Revieren bodenbrütender Feldvögel 

(Heidelerche, Wiesenschafstelze, Jagdfasan) wird auf der SPE-Fläche, außer-

halb des eingezäunten Solarfeldes, jedoch noch innerhalb des Geltungsberei-

ches des B-Plans Nr. 16, die Entwicklung von halboffenen Habitaten initiiert. Es 

wird auf der Fläche ein Regiosaatgut ausgebracht; die Fläche wird anschlie-

ßend entsprechend der Ausgleichsmaßnahme A1 entwickelt und gepflegt. 

Bei Einhaltung geeigneter Vermeidungsmaßnahmen und Kompensationsmaß-

nahmen verbleiben keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

Das Zugriffsverbot nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) tritt nicht ein. 

Die Vorhabenfläche bleibt für Gastvögel als Nahrungshabitat (z. B. für Greifvo-

gelarten wie dem Mäusebussard) erhalten. Auch für weitere Tierarten des Of-

fenlandes haben extensiv bewirtschaftete Solarparks eine Attraktionswirkung. 
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Für die Umsetzung der Planung sind Gehölzentnahmen von gartenbaulich ge-

nutzte Gehölzkulturen notwendig. Es sind keine Schutzgebiete nach §§ 22 bis 

29 sowie § 32 BNatSchG oder nach § 30 BNatSchG geschützten Biotope direkt 

oder indirekt durch die Planung betroffen. 
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1 Einleitung  
In der niedersächsischen Gemeinde Hanstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme) wird 

die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage (im Folgenden als PV-FFA be-

zeichnet) geplant. Die Vorhabenfläche ist 9,7 ha groß. Im Rahmen der Planungsphase 

wurde im Jahr 2025 auf der Vorhabenfläche und einer 200 m breiten Pufferzone eine 

Kartierung der Brutvögel durchgeführt, um artenschutzrechtliche Aspekte bei diesem 

Vorhaben zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden in die-

sem Bericht dargestellt und bewertet.  

2 Untersuchungsgebiet 
Das Untersuchungsgebiet liegt ca. 1 km nördlich vom Ortsteil Hanstedt in der Ge-

meinde Breddorf, im Landkreis Rotenburg (Wümme) und zählt naturräumlich zum Teu-

felsmoor. Die Vorhabenfläche ist 9,7 ha groß und incl. einer 200 m Pufferzone wurden 

die Brutvögel auf einer 38,7 ha großen Fläche untersucht. Bei einigen Vogelarten z.B. 

Rotmilan, Kiebitz oder Kranich wurden auch eine Pufferzone von 500 m um die Vorha-

benfläche berücksichtigt (115 ha). Der größte Teil des Untersuchungsgebietes wird in-

tensiv landwirtschaftlich genutzt. Vorherrschend sind Ackerflächen, auf denen Mais, 

Getreide, Spargel und Raps angebaut werden (Foto 1, Foto 2). Am Südrand ist auch 

eine intensiv genutzte Mähwiese vorhanden. Nördlich, südlich und östlich der Vorha-

benfläche sind Feldgehölze mit Kiefern und Birken vorhanden (Foto 4). Die Gehölze 

sind zumeist jüngeren oder mittleren (30 bis 60 Jahre) Alters. Die Baumhecken beste-

hen aus Eichen, Birken, Eberesche, Heckenrose, Weißdorn und anderen Gehölzen 

(Foto 3). Die Gräben im Untersuchungsgebiet waren 2025 trocken.  
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Abb. 1: Untersuchungsgebiet 

 

Foto 1: Ackerfläche 

 

Foto 2: Ackerfläche 

 

 

Foto 3: Hecke mit Eichen und Birken 

 
Foto 4: Gehölze mit Kiefern 
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3 Methodik 
Die Brutvogelerfassungen wurden nach den anerkannten Standard-Untersuchungsme-

thoden (SÜDBECK et. al.2005) durchgeführt. Erfasst wurden alle Arten, welche in den 

aktuellen Roten Listen bzw. Vorwarnlisten Deutschlands und Niedersachsens einge-

ordnet werden (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, RYSLAVY et. al. 2020), seltenere Vogel-

arten, sowie alle nach dem Bundesartenschutzgesetz als „streng geschützt“ gelisteten 
Arten. Die Brutvögel wurden 2025 im 63,5 ha großen Untersuchungsgebiet und den di-

rekt angrenzenden Flächen untersucht. Zwischen dem 21.03.2025 und dem 

20.06.2025 wurden acht Begehungen im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Die Mehr-

zahl der Begehungen fand in den frühen Morgenstunden statt (Tab. 1). Für die Erfas-

sung der nachtaktiven Arten (Wachtel, Rallen, Eulen) wurden zwei Nachtexkursionen 

durchgeführt. Bei den acht Exkursionen wurden bei den Vogelarten die Brutnachweise 

und Bruthinweise (balzende Männchen, futtertragende Altvögel etc.) in eine Gelände-

karte oder im Tablet eingetragen. Am Ende der Brutsaison erfolgte dann für diese Ar-

ten eine Revierauswertung nach SÜDBECK et al. (2005). Bei einigen Vogelarten (z.B. 

Mittelspecht, Eulen) wurden bei der Erfassung auch Klangattrappen eingesetzt. 

Tab.  1: Termine der Begehungen der Brutvogelerfassung 

  
 

4 Ergebnisse 
Im Untersuchungsgebiet konnten 2025 insgesamt 40 Brutvogelarten festgestellt wer-

den (Tab. 2). Auf der Vorhabenfläche gab es Nachweise von 3 Brutvogelarten, in der 

200 m Pufferzone wurden 38 Brutvogelarten festgestellt.  

Die häufigsten Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes waren Ringeltaube, Blau-

meise, Kohlmeise, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke, Dorngrasmücke, Zaunkönig, Amsel, 

Rotkehlchen und Buchfink. Dabei handelt es sich mit Ausnahme des Haussperlings um 

in Niedersachsen verbreitete Arten von Gehölzbeständen (KRÜGER et al. 2014).  

Insgesamt konnten im Untersuchungsgebiet 9 Brutvogelarten nachgewiesen werden, 

die auf den Roten Listen der gefährdeten Brutvogelarten in Deutschland (RYSLAVY et 

al. (2020) oder in Niedersachsen stehen (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022).  

Nr. Datum Uhrzeit Stunden Wetter
1 21.03.2025 6.15 - 10.15 4 h  2 - 8 °, klar, trocken, schwacher Wind
2 23.03.2025 18.15 - 20.45 2,5 h  7 - 13 °, leicht bewölkt, trocken, schwacher Wind
3 12.04.2025 6.30 - 9.30 3 h 7 - 10 °, leicht bewölkt, trocken, schwacher Wind
4 30.04.2025 6.00 - 9.00 3 h 5 - 15 °, bedeckt, trocken, frischer Wind
5 16.05.2025 5.30 - 8.30 3 h 7 - 13 °, leicht bewölkt, trocken, schwacher Wind 
6 03.06.2025 5.00 - 8.30 3,5 h 12 - 21 °, leicht bewölkt, trocken, schwacher Wind
7 20.06.2025 4.30 - 7.30 3 h 15 - 18 °, leicht bewölkt, trocken, schwacher Wind 
8 20.06.2025 21.30 - 0.00 2,5 h  18 - 19 °, bedeckt, trocken, schwacher Wind
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Die Verbreitung dieser Vogelarten ist in der Karte 1 im Anhang dargestellt.  

⚫ Heidelerche (Deutschland und Niedersachsen Vorwarnliste) 

Die Heidelerche ist ein Bodenbrüter und besiedelt vor allem gehölzreiche Offen-

landbiotope in Sandgebieten (z.B. Heideflächen, Kahlschläge, Waldlichtungen), 

aber auch Ackerflächen in Sandgebieten werden als Brutplatz genutzt (BAUER 

et al 2005, SÜDBECK et al. 2005). Auf einer Ackerfläche im Vorhabenbereich 

wurde ein Brutrevier der Heidelerche nachgewiesen (Karte 1).  

⚫ Gelbspötter (Niedersachsen Vorwarnliste) 

Der Gelbspötter besiedelt in Mitteleuropa unter anderem Auwälder und feuchte 

Laubmischwälder, Hecken und Parkanlagen (FLADE 1994). In einer Baumhecke 

am Südostrand des Untersuchungsgebietes brütete ein Paar des Gelbspötters 

(Karte 1).  

⚫ Gartengrasmücke (Niedersachsen gefährdet) 

Die Gartengrasmücke brütet in gebüschreichen Laubwäldern und in strukturrei-

chen Hecken. Wichtig für diese Vogelart ist eine gut ausgeprägte Strauchschicht 

(SÜDBECK et. al. 2005). Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt vier Brutre-

viere dieser Vogelart registriert. Alle Brutreviere lagen im Randbereich der Feld-

gehölze (Karte 1).  

⚫ Star (Deutschland und Niedersachsen gefährdet) 

Der Star ist ein Höhlenbrüter der in lichten Wäldern, Feldgehölzen Parkanlagen 

und in Gärten vorkommt (KRÜGER et al. 2014). Häufig werden auch Nistkästen 

angenommen (BEZZEL 2019). Im Untersuchungsgebiet wurde ein Brutpaar des 

Stars in einem Feldgehölz am Westrand des Gebietes beobachtet (Karte 1).  

⚫ Trauerschnäpper (Deutschland und Niedersachsen gefährdet) 

Der Trauerschnäpper ist ein typischer Brutvogel von Wäldern mit älteren Bäu-

men, Friedhöfen oder von Parkanlagen Wichtig ist ein gutes Höhlenangebot, ent-

weder in Baumhöhlen oder in Nistkästen (BEZZEL 2019). In einem Feldgehölz im 

zentralen Teil des Untersuchungsgebietes gab es einen Brutnachweis mit drei 

Jungvögeln (Karte 1).  

⚫ Baumpieper (Deutschland und Niedersachsen Vorwarnliste) 

Der Baumpieper bevorzugt die halboffene Landschaft wie z.B. lichte Wälder 

Waldränder, Kahlschläge, Moore und Heiden mit einzelnen Bäumen. Als Bo-

denbrüter ist er auf Baum- und Strauchstrukturen mit genügend lichten Stellen 

und hoher Vegetation angewiesen, aber er benötigt auch Gehölze als Singwar-

ten (KRÜGER et al. 2014, SÜDBECK et al. 2005). Vom Baumpieper wurden drei 

Brutreviere innerhalb des Untersuchungsgebietes nachgewiesen und ein 
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Brutrevier im Randbereich. Die Brutreviere lagen am Rand der Feldgehölze 

(Karte 1). 

⚫ Bluthänfling (Deutschland und Niedersachsen gefährdet) 

Der Bluthänfling bevorzugt in der Kulturlandschaft Gebiete mit einem guten Sa-

menangebot und Gehölzen als Brutplatz und als Singwarte (KRÜGER et al 

2014). In einer Baumhecke im Südosten des Gebietes brütete ein Paar des 

Bluthänflings (Karte 1). 

⚫ Stieglitz (Niedersachsen Vorwarnliste) 

Der Stieglitz ist ein Brutvogel der offenen Landschaft mit einzelnen Bäumen, 

der blütenreiche Flächen mit vielen Pflanzensamen als Nahrungshabitat benö-

tigt (BEZZEL 2019). An einer Baumhecke im Südosten des Untersuchungsgebie-

tes wurde ein Brutrevier festgestellt (Karte 1).  

⚫ Goldammer (Niedersachsen Vorwarnliste) 

Die Goldammer ist ein typischer Brutvögel von Waldrändern und Feldgehölzen 

und Hecken in der Kulturlandschaft (BEZZEL 2019). An den Rändern der Feldge-

hölze und an den Baumhecken an den Feldwegen wurden vier Brutreviere der 

Goldammer nachgewiesen (Karte 1).  

 

Von den gefährdeten Brutvogelarten brütete nur die Heidelerche mit einem Paar auf 

der Vorhabenfläche. Die übrigen Rote Liste Arten wurden vor allem in den Randberei-

chen der Feldgehölze und an den Baumhecken nachgewiesen. In diesen Lebensräu-

men wurde auch der Kernbeißer (2 – 3 BP) und der Gartenrotschwanz (4 BP) nachge-

wiesen. Beide Vogelarten benötigen in ihren Brutrevieren zumindest einzelne ältere 

Bäume (oft Eichen) (BEZZEL 2019, SÜDBECK ET AL. 2005).  

Im Randbereich des Untersuchungsgebietes konnten mit Wachtel und Waldschnepfe 

zwei weitere Brutvogelarten festgestellt werden, die auf der Roten Liste von Deutsch-

land oder von Niedersachsen stehen (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022, RYSLAVY ET AL. 

2020).  

Die Wachtel (Deutschland und Niedersachsen Vorwarnliste) brütet in Mitteleuropa vor 

allem in der offenen Agrarlandschaft, vor allem auf Ackerflächen, aber auch im Grün-

land und in Ruderalflächen (BAUER et al. 2005). Von der Wachtel wurden im Randbe-

reich des Gebietes zwei Brutreviere festgestellt. (Karte 1). 
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Tab.  2: Ergebnisse der Brutvogelbestandsaufnahme 

 

  

Die Waldschnepfe (Niedersachsen Vorwarnliste) kommt vor allem in feuchteren Wald-

gebieten vor. Die Balzreviere können bis zu 150 ha groß sein (SÜDBECK et al. 2005). In 

einem Feldgehölz im Randbereich wurde im Nordosten des Gebietes ein Brutrevier der 

Waldschnepfe festgestellt (Karte 1).  

Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde mit der Heidelerche nur eine nach der 

Bundesartenschutzverordnung streng geschützte Brutvogelart nachgewiesen (siehe 

oben). Im Randbereich im Osten des Untersuchungsgebietes wurden mit Mäusebus-

sard und Schwarzspecht zwei weitere streng geschützte Brutvogelarten mit jeweils ei-

nem Paar registriert. 

Der Mäusebussard brütet in Wäldern oder in Gehölzen der Kulturlandschaft und der 

Schwarzspecht besiedelt größere Misch- und Nadelbäume mit älterem Baumbestand 

(BEZZEL 2019). 

Bundesnatur-

BRD NS/HB schutzgesetz Vorhabenfläche 200m Puffer 500 m Puffer

Jagdfasan Phasianus colchicus §  2 - 3

Ringeltaube Columba palumbus §  8 - 20

Waldschnepfe Scolopax rusticola V § 1

Mäusebussard Buteo buteo §§ 1

Buntspecht Dendrocopus major §  2 - 3

Schwarzspecht Dryocopus martius §§ 1

Eichelhäher Garrulus glandarius § 1

Rabenkrähe Corvus corone §  2 - 3

Tannenmeise Periparus ater §  2 - 3

Sumpfmeise Poecile palustris §  2 - 3 1

Blaumeise Cyanistes caerulus §  8 - 20

Kohlmeise Parus major §  8 - 20

Heidelerche Lulula arborea V V §§ 1

Schwanzmeise Aegithalos caudatus § 1

Fitis Phylloscopus trochilus §  2 - 3

Zilpzalp Phylloscopus collybita §  8 - 20 

Gelbspötter Hippolais icterina V § 1

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla §  8 - 20

Gartengrasmücke Sylvia borin A 3 § 4

Dorngrasmücke Sylvia communis §  8 - 20 

Klappergrasmücke Sylvia curruca § 1

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla §  2 - 3

Wintergoldhähnchen Regulus regulus §  2 - 3

Zaunkönig Troglodytes troglodytes §  8 - 20

Kleiber Sitta  europa §  2 - 3

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla §  2 - 3 

Amsel Turdus merula §  8 - 20 

Misteldrossel Turdus viscivorus §  2 - 3

Singdrossel Turdus philomelos §  4 - 7

Rotkehlchen Erithacus rubecula §  8 - 20

Star Sturnus vulgaris A 3 A 3 § 1

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus § 4

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca A 3 A 3 § 1

Heckenbraunelle Prunella modularis §  2 - 3

Bachstelze Motacilla alba §  2 - 3

Wiesenschafstelze Motacilla flava § 2  2 - 3

Baumpieper Anthus trivialis V V § 3 1

Haussperling Passer domesticus §  2 - 3

Buchfink Fringilla coelebs §  8 - 20

Kernbeißer Coocothraustes coccothraustes §  2 - 3

Bluthänfling Linaria canabina A 3 A 3 § 1

Stieglitz Carduelis carduelis V § 1

Goldammer Emperiza citrinella V § 4

Artenzahl 3 Arten 38 Arten

Rote Liste BRD nach RYSLAVY et al. (2020), NS/HB nach KRÜGER & SANDKÜHLER (2022)

A 2 = stark gefährdet, A 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste

fett = Arten mit Bestandsaufnahme, einfach = Bestandsschätzung

Bundesnaturschutzgesetz § = besonders geschützte Arten, §§ = streng geschützte Arten 

Rote Liste Brutbestand
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Für die meisten Brutvogelarten des Untersuchungsgebietes waren die Gehölzbereiche 

des Untersuchungsgebietes der wichtigste Lebensraum. Die anspruchsvolleren und 

gefährdeten Arten besiedelten hier vor allem die Randbereiche der Feldgehölze und 

die Baumhecken. 

Auf den Ackerflächen konnte nur die Heidelerche und die Wiesenschafstelze als Brut-

vogel nachgewiesen werden. Weitere typische Arten der Agrarlandschaft wären z.B. 

Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche oder Wiesenpieper gewesen (FLADE 1994). Die Nutzung 

der Flächen ist aber sehr intensiv und durch die Feldgehölze recht stark strukturiert. Ar-

ten wie Feldlerche und Kiebitz bevorzugen hingegen eher die offene Kulturlandschaft 

(SÜDBECK et al. 2005).  

Typische Brutvogelarten stehender Gewässer oder von Röhrichten fehlen im Untersu-

chungsgebiet völlig, da das Gebiet sehr trocken ist. 

Im Südteil des Untersuchungsgebietes liegen zwei Bauernhöfe, an denen Haussperling 

und Bachstelze als Brutvögel festgestellt wurden. Weitere Gebäudebrüter wie z.B. 

Schwalben fehlten im Untersuchungsgebiet.   

 

5 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse 
Im Untersuchungsgebiet konnten insgesamt 40 Brutvogelarten nachgewiesen werden. 

Die meisten Vogelarten brüteten in den Feldgehölzen und den Baumhecken. In den 

Randbereichen der Feldgehölze und in den Baumhecken wurden mit Gelbspötter, Gar-

tengrasmücke, Star, Trauerschnäpper, Baumpieper, Bluthänfling, Stieglitz und Gold-

ammer auch acht Brutvogelarten festgestellt, die auf der Roten Liste von Deutschland 

oder von Niedersachsen stehen (KRÜGER & Sandkühler 2022, RYSLAVY et al. 2020). 

Diese Vogelarten gelten als wenig empfindlich gegenüber menschlichen Störungen 

(BERNOTAT & DIERSCHKE 2021). Die Fluchtdistanz bei baubedingten Störungen wird mit 

maximal 50 m angegeben. Sofern bei dem Bau der FF-PVA durch die Baustraßen 

keine Gehölze zerstört werden, sind für diese Vogelarten kaum erhebliche Auswirkun-

gen durch die Anlagen zu erwarten. Auf der Vorhabenfläche wurde mit dem Jagdfasan, 

der Heidelerche und der Wiesenschafstelze drei bodenbrütende Vogelarten nachge-

wiesen. Während die Wiesenschafstelze und der Jagdfasan weit verbreitet sind, steht 

die Heidelerche in Niedersachsen auf der Vorwarnliste (KRÜGER & SANDKÜHLER 2020).  

Heidelerche, Jagdfasan und Wiesenschafstelze sind auch in der Lage innerhalb von 

FF-PVA zu brüten (PESCHEL & PESCHEL 2023, STROHMEIER & KUHN 2023, ZAPLATA & 

STÖVER 2021). Um eine Besiedlung von bodenbrütenden Vogelarten innerhalb der ge-

planten Photovoltaikanlage möglich zu machen, sollte der Reihenabstand zwischen 

den Anlagen aber nicht zu klein sein. Der Niedersächsische Landkreistag empfiehlt 

hierzu 3,5 bis 5 m Abstand zwischen den Anlagen (NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG 
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2023). Dies gilt auch für die Heidelerche (STROHMEIER & KUHN 2021). Sofern ein grö-
ßerer Reihenabstand zwischen den Anlagen nicht möglich ist, sollten im Umfeld der 
Agrarlandschaft geeignete Kompensationsmaßnahmen für die Heidelerche entwickelt 
werden. Als Maßnahmen haben sich z.B. Ackerbrachen und mehrjährige Blühflächen 
bewährt. Außerdem kommt für die Heidelerche auch die Auflichtung der angrenzenden 
Gehölzbestände als Maßnahmen in Betracht (LANUV 2020).  

6 Quellen und Literatur 
BADELT, O.; NIEPELT, R.; WIEHE, J. et al. (2020): Integration von Solarenergie in 

die niedersächsische Energielandschaft (INSIDE).  128 S. 

BAUER H.G.., BEZZEL, E. & FIEDLER W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuro-
pas. 3 Bde. Aula, Wiebelsheim.  

BERNOTAT, D. & V. DIERSCHKE (2021): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der 
Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen-Teil 
2.6: Arbeitshilfe zur Bewertung störungsbedingter Brutausfälle bei Vögeln 
am Beispiel baubedingter Störwirkungen 4. Fassung -download BfN. 31 S.  

BEZZEL, E. (2019): Das BLV Handbuch Vögel. 511 S., München.  
FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Nord- und Ostdeutschlands, 879 

S, Eching. 

KRÜGER, T. , J. LUDWIG, S. PFÜTZKE & H. ZANG (2014): Atlas der Brutvögel in Nieder-
sachsen und Bremen 2005 – 2008. Naturschutz und Landschaftspflege in Nie-
dersachsen 48: 1 – 552. 

KRÜGER, T. & K. SANDKÜHLER (2022): Rote Liste der in Niedersachsen und Bre-
men gefährdeten Brutvögel. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 
2/2022: 111 – 175. 

LANUV LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ NORDRHEIN-
WESTFALEN. PLANUNGSRELEVANTE ARTEN (2020): Bestandserfassung, Wirksam-
keit von 
Artenschutzmaßnahmen und Monitoring > Artengruppen -> Vögel -> Rebhuhn-
Feldlerche-Heidelerche. DOWNLOAD-12.12.2024. 

NIEDERSÄCHSISCHER LANDKREISTAG (2023): Hinweise für einen naturverträglichen 
Ausbau von Photovoltaikanlagen, Informd. Naturschutz Nieders. 42: 236 -
258  

PESCHEL, T. & R. PESCHEL (2023): Photovoltaik und Biodiversität – Integration statt 
Segregation! Solarparks und das Synergiepotenzial für Förderung und Erhalt 
biologischer Vielfalt. Naturschutz und Landschaftsplanung 55 (2), 18-25. 

PESCHEL, R., T. PESCHEL, M. MARCHAND &  J. HAUKE (2019):  Solarparks – Ge-
winne für die Biodiversität, BNE 68 S.,  

RYSLAVY T., H.G. BAUER, B. GERLACH, O. HÜPPOP, J. STAHMER, P. SÜDBECK, & C. 
SUDFELDT (2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. Berichte zum Vo-
gelschutz 57:13 – 112 

SÜDBECK, P., H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & 

C.  SUDFELDT (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands, Radolfzell, 790 S. 



 

9 

STROHMEIER, B. & C.KUHN (2023): Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Vogel-
schutz in Österreich – Konflikt oder Synergie? (BirdLife Österreich, 2. Ver-
sion) 66 S. 

SVENSSON, L., KILLIAN, M., ZETTERSTRÖM, D. (2023): Der Kosmos Vogelführer 
(APP-Ausgabe in Partnerschaft mit NATUREGUIDES.  

ZAPLATA, M. & M. STÖFER (2021): Metakurzstudie zu Solarparks und Vögeln des Offen-
landswww.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/solarener-
gie/220318_solarpark-vogelstudie_offenland.pdf, download-18.9.2024. 

 

 

 

 



 

 

Anhang 

 

Kartenanhang 

Karte 1:  Verbreitung der gefährdeten und seltenen Brutvogelarten 

 



"̧

"̧

"̧
"̧

$Z

&V

&V

&V
&V

"¡

"¡

"¡

"¡

%m

&V

&V

&V

&V

"e

']

"e

_̂

'i

']

']

Solarpark Hanstedt

0 100 200 30050
Meter

1:5.500Maßstab

± Kartengrundlage: WMS NI DOP20 auf opendata.lgln.niedersachsen.de
Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen  
                                                           (c) 2025

Bearbeitung / GIS:
Dipl.-Biol. MAS (GIS) 
Ragna Misskampf

Stand: 09/2025

Dipl.-Biologe 
Uwe Handke

Faunistische Kartierungen
Welsestr. 26, 27753 Delmenhorst

Uhand@t-online.de

Karte 1

Brutvogel-Nachweise 2025

Solarpark Hanstedt

Kartierung:
Dipl.-Biol. Uwe Handke
David Sturm

Auftraggeber: IDN Ingenieur-Dienst Nord GmbH
Marie-Curie-Str. 13 · 28876 Oyten

Brutvogel-Nachweise 2025

(Gef. RL D 2020 / Nds. 2021)

200m- und 500m-Radius um Vorhabenfläche

Vorhabenfläche

"̧ Baumpieper (Anthus trivialis; V/V)

$Z Bluthänfling (Linaria cannabina; 3/3)

&V Gartengrasmücke (Sylvia borin; */3)
"¡

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus; */*)

%m Gelbspötter (Hippolais icterina; */V)

&V Goldammer (Emberiza citrinella; */V)

"e Heidelerche (Lullula arborea; V/V)

'] Star (Sturnus vulgaris; 3/3)

"e Stieglitz (Carduelis carduelis; */V)

_̂ Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca; 3/3)

'] Wachtel (Coturnix coturnix; V/V)

'i Waldschnepfe (Scolopax rusticola; V/*)

200m

500m



Planungsraum

±

2024

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersächsischen,



0 250 500 750 1.000125
Meter

Der Planinhalt bleibt geistiges Eigentum der IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH und darf nur mit dessen Einverständnis vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

3.
03

.4
0

 \ 
D

ok
um

en
tp

fa
d

: G
:\6

0
65

\6
06

5
 A

\L
P

 1
-5

 P
la

nu
ng

\Z
ei

ch
n

un
g

en
\G

IS
\A

nl
a

ge
 1

_Ü
be

rs
ic

ht
sk

a
rt

e.
m

xd
 (

16
10

2
5)

Planverfasser

Planinhalt

Leitstungsphase

Auftraggeber

Maßstab:

Koordinatensystem:

Höhenbezugssystem:

Projekt-Nr.:

Geprüft:

Plangröße:

Gezeichnet:

Anlage:

Blatt-Nr.:

1 : 25.000

ETRS 1989 UTM Zone 32N

DHHN2016

0,210 x 0,297 = 0,062 m²

6065-A

06/25 Sw

06/25 Nu

1 Index:

- Teil II: Umweltbericht -

Übersichtskarte

Oyten, den 15. Oktober 2025 gez. i. V. M. Fitschen

Gemeinde Breddorf
41. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Samtgemeinde Tarmstedt und Aufstellung 
Bebauungsplan Nr. 16 der Gemeinde Breddorf 

IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH
Marie-Curie-Str. 13 · 28876 Oyten

Telefon 04207 6680-0        ·        Telefax 04207 6680-77      ·      info@idn-consult.de       ·       www.idn-consult.de

Planungsbüro für Wasserwirtschaft, Infrastruktur, Straßen-, Landschaftsplanung, Ingenieurbau



HFM

AS

WXH

OVS

WXH

AS

AS

EBS

UHM/EL

OVW

AS

WVS AS

WVS

AS

WXH

HFM

HFM

HFM

HFM

HFS

HFM

AS

AS

FGRu

HFM/UHM

UHT/OVW

OVW/UHT

WXH

WZK

EL

EBS

Legende

Planung

Geltungsbereich B-Plan Nr. 16

Baugrenze

Bestand

Untersuchungsgebiet

Moorboden

gesetztlich geschützter Biotop (BNatSchG§30)

Biotoptypenkartierung

1 WÄLDER

WVS Sonstiger Birken- und Kiefern-Moorwald 1.15.3

WXH Laubforst aus einheimischen Arten 1.21.1

WZK Kiefernforst 1.22.2

2 GEBÜSCHE UND GEHÖLZBESTÄNDE

HFS Strauchhecke 2.10.1 (§ü)

HFM Strauch-Baumhecke 2.10.2 (§ü)

4 BINNENGEWÄSSER

FGR Nährstoffreicher Graben 4.13.3

10 TROCKENE BIS FEUCHTE STAUDEN- UND RUDERALFLUREN

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte 10.4.2

UHT Halbruderale Gras- und Staudenflur trockener Standorte 10.4.3

11 ACKER- UND GARTENBAU-BIOTOPE

AS Sandacker 11.1.1

EBS Sonstige Anbaufläche von Gehölzen 11.3.4

EL Landwirtschaftliche Lagerfläche 11.5

13 GEBÄUDE, VERKEHRS- und INDUSTRIEFLÄCHEN

OVS Straße 13.1.1

OVW Weg 13.1.11

Der Planinhalt bleibt geistiges Eigentum der IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH und darf nur mit dessen Einverständnis vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

3
.0

3
.4

0
 \

 D
o

ku
m

e
n

tp
fa

d
: 

G
:\

6
0

6
5

\6
0

6
5

 A
\L

P
 1

-5
 P

la
n

u
n

g
\Z

e
ic

h
n

u
n

g
e

n
\G

IS
\A

n
la

g
e

 2
_

B
io

to
p

ty
p

e
n

p
la

n
.m

xd
 (

1
6

1
0

2
5

)

Auftraggeber

Geprüft:

Gezeichnet:

Projekt-Nr.:

Plangröße:

Höhenbezugssystem:

Koordinatensystem:

Maßstab:

Planverfasser

Planinhalt

Leistungsphase

Index:

Blatt-Nr.:

Anlage:

ETRS 1989 UTM Zone 32N

DHHN2016

06/25

0,780 x 0,594 = 0,463 m²

06/25 Sw

6065-A

Nu

2

Biotoptypenplan

- Teil II: Umweltbericht -

Gemeinde Breddorf
41. Änderung des Flächennutzungsplans 

der Samtgemeinde Tarmstedt und Aufstellung 
Bebauungsplan Nr. 16 der Gemeinde Breddorf 

IDN Ingenieur-Dienst-Nord GmbH
Marie-Curie-Str. 13 · 28876 Oyten

Oyten, den

Planungsbüro für Wasserwirtschaft, Infrastruktur, Straßen-, Landschaftsplanung, Ingenieurbau

15. Oktober 2025 gez. i. V. M. Fitschen

1 : 2.000

Telefon 04207 6680-0       ·       Telefax 04207 6680-77       ·       info@idn-consult.de       ·       www.idn-consult.de

±

0 100 200 300 400 50050
Meter2025Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersächsischen,

Zusatzmerkmale der Biotoptypen:
BINNENGEWÄSSER
Zusatzmerkmale für Fließgewässer (inkl. Quellen): (Strukturelle Besonderheiten in und an Fließgewässern):
u = unbeständig, zeitweise trockenfallend


